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Ein Finanzamt Österreich, ein Finanzamt für Großbe-
triebe, ein Zollamt Österreich, ein Amt für Betrugs-
bekämpfung und ein Prüfdienst für lohnabhängige 

Abgaben und Beiträge. Das ist die neue Struktur der Finanz-
verwaltung, die ab 1. Juli 2020 gilt. Wir werden sehr genau 
darauf achten, dass sich das nicht zum Nachteil für unsere 
Klienten und für uns entwickelt.

Prinzipiell müssen wir die Absicht gutheißen, wenn sich 
die Finanzverwaltung durch eine schlankere und effizientere 
Struktur neu aufstellen will. Auch im Sinne des Steuerzahlers. 
Jede Organisation muss sich immer wieder neu strukturieren, 
auch wenn sie gut aufgestellt ist, was für den österreichischen 
Fiskus auf jeden Fall zutrifft. Stillstand würde Rückschritt be-
deuten. Schneller, effizienter, noch stärker am Kunden orien-
tiert. Wer könnte etwas dagegen sagen? Die Frage ist: Ist das 
die Absicht? Und wird sie auch umgesetzt? Oder geht es gar 
nicht so sehr um bessere Leistungen, sondern in erster Linie 
um geringere Kosten? Um weniger Personal? Um die Einspa-
rung von Tätigkeiten, die dann einfach von anderen, nämlich 
von uns, zu erbringen sind?

Gesprächsbasis ist traditionell gut
Unsere Gesprächsbasis mit der Finanzverwaltung ist traditi-
onell gut. Wir können im Kontaktkomitee vieles bereits im 
Vorfeld ansprechen und ausräumen. Wir haben diese Mög-
lichkeit auch hinsichtlich der neuen Struktur genützt und die 
aus unserer Sicht kritischen Punkte auch im Begutachtungs-
verfahren vorgebracht.

Was sind diese Punkte? Der wichtigste ist sicher der bereits 
angesprochene Personalabbau, der selbstverständlich ein Ziel 
der Finanzverwaltung ist. Das wurde auch explizit formuliert. 
Eine Befürchtung ist nun, dass wir dadurch Ansprechpartner 
in der Finanzverwaltung verlieren und damit das persönliche 
Gespräch im Zuge der Betriebsprüfung nicht mehr so mög-
lich sein wird wie bisher. Dazu gehört, dass künftig auch die 
Leitungsfunktionen nicht mehr vor Ort sind. Die Aufteilung 
der Arbeit durch ein zentrales Finanzamt Österreich auf regi-
onale Dienststellen ist aus Sicht einer effizienten Verwaltung 
vernünftig. Das sollte aber nicht dazu führen, dass sich jedes 
Jahr wieder ein anderer Sachbearbeiter neu in den Akt einar-
beiten muss.

Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns mit 
dem bundesweiten Fachbereich fachlich austauschen kön-
nen, auch um die Verfahren zu beschleunigen und um nicht 

wegen jeder unterschiedlichen Rechtsauffassung ins Rechts-
mittel gehen zu müssen. Die Wünsche sind gehört worden, 
aber es wird noch ein hartes Stück Arbeit sein, sie auch in 
der Realität durchzusetzen. Vielen Dank an die Kollegen im 
Kontaktkomitee und besonders an dessen langjährigen Vor-
sitzenden, Kollegen Professor Gerhard Gaedke, für deren 
Bemühungen.

Die Akademie startet in Oberösterreich durch
Erfreuliches gibt es von unserer Akademie zu berichten. Die-
se hat das Seminarzentrum am Standort Linz ausgebaut und 
neue Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Seminartechnik 
auf dem letzten Stand, Tageslicht und voll klimatisierte Räu-
me in bester Innenstadtlage bieten beste Voraussetzungen für 
den Ausbildungsbetrieb.

Dadurch, dass sich die Räumlichkeiten der Akademie jetzt 
auf der gleichen Ebene befinden wie jene der Landesstelle 
Oberösterreich, wurden auch verwaltungstechnisch opti-
male Voraussetzungen geschaffen. Die Akademie hat rund  
EUR 200.000,– in die Optimierung ihres Angebots in Ober-
österreich investiert und damit der verstärkten Nachfrage nach 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten Rechnung getragen.

Derzeit bietet die Akademie in sechs Seminarzentren rund 
3.500 Kurstage pro Jahr an und zählt an die 70.000 Teilneh-
mer. Damit hat sich die Akademie zu einer der größten Er-
wachsenenbildungseinrichtungen Österreichs entwickelt und 
ist eine ganz besondere Erfolgsstory, um die uns viele Organi-
sationen beneiden.

Hohe Zufriedenheit mit unserem Berufsstand
Zum Abschluss noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Wir 
haben – nunmehr zum bereits 7. Mal – das Image unseres Be-
rufsstandes bei 500 österreichischen Unternehmen erhoben. 
Was den Ruf der Steuerberater bei den Unternehmen betrifft, 
bezeichnen 91% der Unternehmen den Ruf der Steuerbe-
rater als „gut bis sehr gut“. In der generellen Zufriedenheit 
mit den Dienstleistern konnten sich die Steuerberater dieses 
Jahr deutlich wie nie zuvor von den anderen Berufen, wie 
den Rechtsberatern und Bilanzbuchhaltern, absetzen. Auch 
bei den Wirtschaftsprüfern zeigt sich dieser positive Trend –  
84% ihrer Klienten beurteilten den Ruf der Wirtschaftsprüfer 
mit sehr gut bis gut.

Ich bin sicher, dass es nicht viele Berufsgruppen gibt, die ein 
derart positives Feedback ihrer Kunden vorweisen können.  n
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Wir sind wachsam 
2020. Die Finanzverwaltung stellt sich neu auf.  

Von Klaus Hübner

Liebe Kolle-
ginnen und 
Kollegen, 
ich wünsche 
Ihnen und 
Ihren Familien 
erholsame und 
frohe Festtage 
und einen 
guten Rutsch 
ins Jahr 2020!
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WIR SCHAUEN AUF SIE: 
} mit qualitativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen für Ihre Weiterbildung
} mit Arbeitsbehelfen für die tägliche Kanzleiarbeit
} mit praxisnahen Schulungen für Ihre Mitarbeiter
} mit einem Netzwerk für Ihren fachlichen Austausch
} mit vielen Preisvorteilen bei unseren Angeboten
} mit einer starken Vertretung in der Kammer für Ihre Interessen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Zur Mitgliedschaft erhalten
unsere Mitglieder ihre persönliche Servicecard, mit der sie Ermäßigungen bei fast allen  
unseren Veranstaltungen, zusätzliche Serviceprodukte, wie das ÖGSW Gesetzbuch Steuerrecht,
die ÖGSW Bilanzierungscheckliste und Vorteile bei unseren Kooperationspartnern genießen.
Alle Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder können unserem Verein beitreten.

DER JAHRESBEITRAG MIT STAND 2019 BETRÄGT FÜR
}  WirtschaftsprüferInnen, SteuerberaterInnen EUR 90,–
}  BerufsanwärterInnen EUR 0,– (für die ersten fünf Jahre nach KSW-Anmeldung als BA) oder EUR 30,–
}  ruhende Befugnis EUR 30,–
} Kapitalgesellschaften EUR 360,– (wobei hier bis zu fünf Berufsangehörige
 die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können)

FINDEN SIE UNS
AUCH AUF 

FACEBOOK

ÖGSW ANMELDUNG 
PER FAX AN 01/315 45 45-33, PER POST ODER ÜBER DIE HOMEPAGE 
UNTER WWW.OEGSW.AT – RUBRIK MITGLIED

 JA, ich trete der Österreichischen Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei und erhalte meine persönliche ÖGSW Servicecard.

 JA, ich erlaube der Österreichischen Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer meine persönlichen Daten (Titel, Vorname, Nachname, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbefugnis, Befugnisdatum und Geburtsdatum) zur Versendung von Einladungen, Serviceprodukten und  
Glückwünschen elektronisch zu verarbeiten und zu speichern. Die Erlaubnis kann jederzeit an sekretariat@oegsw.at oder per Brief an ÖGSW, Tiefer  
Graben 9/1/11, 1010 Wien widerrufen werden. Die Informationen zur DSGVO entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.oegsw.at unter Impressum.

Name          
    
Mitgliedschaftsform:    WirtschaftsprüferIn         SteuerberaterIn         BerufsanwärterIn         Juristische Person 

Kanzlei  

Befungnis  Geburtsdatum

Adresse          
   
Tel.-Nr. Fax-Nr.   E-Mail 
   
Datum  Unterschrift      

IBAN AT73 1100 0096 6312 9600 | BIC BKAUATWWXXX | ZVR Nr. 725431262  Die Mitgliedschaft kann schriftlich jederzeit gekündigt werden. 

WIR VERBINDEN  
MENSCHEN UND WISSEN. 
IHRE ÖGSW – IHR SERVICENETZWERK!

DIE ÖGSW MITGLIEDSCHAFT 
RECHNET SICH SEHR SCHNELL!



 3 BRANDAKTUELL Klaus Hübner über die Finanzverwaltung

 6  KURZNOTIZEN Aktuelles aus ÖGSW und Wirtschaft

 8  PERSONALITY Karin Pollack über Herbert Houf, der die  
Nachfolge von Klaus Hübner in der Kammer antreten will

10   SCHWERPUNKT Klaus Gaedke und Gerhard Gaedke über die  
 Neuordnung der Finanzverwaltung

18   BRENNPUNKT FINANZ Herbert Houf über Ermessens- 
 entscheidungen in der BAO

20   BRENNPUNKT FINANZSTRAFRECHT Klaus Hübner über  
 abgabenrechtliche Schätzungen

23  SERVICENETZWERK Gibt es Liebe auf den ersten Blick auch  
  beim Kanzleikauf? Das ÖGSW Speeddating

28  NEUE BERUFSFELDER Nicole Lugger über die Finance  
  Due Diligence-Prüfung

29   CHANGE MANAGEMENT Investment Gesundheit:  
 Während Change-Prozessen fit und leistungsfähig bleiben! 

30  BERUFSANWÄRTER „Mein Tag als Berufsanwärter“:  
  Fragen an Hanna Poss

31  JUNGE ÖGSW Caroline Toifl über die vielfältigen Wege nach der  
  Steuerberaterausbildung

32  WIRTSCHAFTSPRÜFER Martin Schereda über Anhangangaben  
  bei Organbezügen

33  IM FOKUS Verena Trenkwalder über die Tax Certainty

35   STEUERTIPPS Klaus Wiedermann gibt aktuelle Steuertipps

36  SOFT SKILLS Was bedeutet achtsame Führung?

38  KNOW-HOW Fachliteratur aus dem Wirtschafts- und Steuerrecht

39  FRAGEBOGEN Sind Sie gut beraten? Ingrid Mylena Kösten 
  gibt Auskunft

40  OFFICETOOLS Neuigkeiten aus der Hightechwelt

42  TERMINVORSCHAU Alle wichtigen Veranstaltungen

HINWEIS: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir auf 
geschlechtsspezifische Formulierungen.

Jede Organisation muss sich immer wieder neu auf-
stellen. Das gilt für die Finanzverwaltung genauso wie 

für uns, die ÖGSW. Change-Management ist ein gutes 
Stichwort, um das auszudrücken, worin wir uns alle ständig 
befinden. Wie wir in solchen Transformationsprozessen fit 
und leistungsfähig bleiben, das erklärt uns der Fachmann 
und Arzt Günther Malek im Beitrag „Investment Gesund-
heit“ (Seite 29) und gibt uns einen Leitfaden, wie es gelingen 
kann. Apropos Finanzverwaltung, die stellt sich bekanntlich 
neu auf. Über dieses Thema haben Klaus und Gerhard 
Geadke die aktuelle Schwerpunktgeschichte (ab Seite 10) 
geschrieben und halten uns dazu auf dem Laufenden. Fit 
und leistungsfähig hat sich auch unser geschätzter Kollege 
Herbert Houf gehalten, der bei der nächsten Kammerwahl 
als Kandidat der ÖGSW antreten wird. In unserer Rubrik 
„Personality“ (Seite 8) stellen wir ihn kurz vor. Überdies 
hat er wie in jeder ÖGSWissen-Ausgabe den Brennpunkt 
 Finanz (Seite 18) bespielt, dieses Mal über Ermessensent-
scheidungen in der BAO.

Eine Ermessensentscheidung ist es auch, wie man sich 
nach einer geeigneten Kanzleinachfolge umschaut. Weil 
uns bei der ÖGSW das Netzwerken überaus wichtig ist, 
haben wir das ÖGSW-Speeddating ins Leben gerufen 
(Seite 23), um zu schauen, ob es so etwas wie Liebe auf den 
ersten Blick auch beim Kanzleiverkauf gibt. Bei Interesse 
melden Sie sich an!

Bleibt mir an dieser Stelle noch Ihnen eine gute Lektü-
re unserer Fachartikel zu wünschen und Ihnen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches nächstes Jahr 
– wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2020!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner

Inhalt Immobilien &  
Digitalisierung
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Wenn Sie noch nicht ÖGSW Mitglied sind, ist das 
für Sie vielleicht für das Jahr 2020 eine Überlegung 

wert. Sie sparen sich bei fast all unseren Veranstaltungen 
jeweils ca. EUR 50,–. Der ÖGSW-Mitgliedsbeitrag 
amortisiert sich bereits nach dem Besuch von zwei Veran-
staltungen. Und dann haben Sie schon einen finanziellen 
Vorteil. Den Mitgliedsbeitrag zahlen Sie erst ab Anmeldung 
bei einer unserer Veranstaltungen im Jahr 2020 und dieses 
Jahr sind Sie bereits dabei. Und mit Ihrem Mitgliedsbeitrag 
unterstützen Sie uns für Ihre Interessen. Wir sind für Sie 
da! Ihre ÖGSW! Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden: 
ÖGSW Generalsekretärin StB Mag. Sabine Kosterski,  
Tel.: 0664/127 79 55. 

Mieglied werden!
CHANCEN NUTZEN. Mehr finanzielle Vorteile

NEUIGKEITEN UND AKTUELLE MELDUNGEN AUS DER FINANZWELT

kurznotizen
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Weil Sie sicher bis Ende des Jahres mit Arbeit eingedeckt sind, 
wollen wir Ihnen die Zeit erleichtern. Mit dem ÖGSW-Online Abo 
haben Sie einen Online-Zugang zu unseren Seminarunterlagen 
und dazugehörigen Audio-Aufnahmen. Sie entscheiden, wann und 
wie lange und welche Sequenzen der Fortbildung für Sie interes-
sant sind. Der Zugang kann von allen Mitarbeitern Ihrer Kanzlei 
genutzt werden. Er ist natürlich wieder für ÖGSW Mitglieder gün-
stiger. Und: Dieses Jahr vollkommen umsonst – Sie zahlen nur für 
das Jahr 2020. Also testen Sie uns und sichern Sie sich das ÖGSW 
Online-Abo zu einem sensationellen Preis von EUR 290,–, für 
ÖGSW-Mitglieder nur EUR 250,–, und holen Sie sich 
den kompletten Wissensumfang für den 
Rest des Jahres 2019 gratis unter  
www.oegsw.at oder per E-Mail  
sekretariat@oegsw.at 

ONLINE ABO-Aktion
SERVICE. Kostenlos für dieses Jahr, 
zahlen Sie nur das nächste Jahr!

Was bedeutet Weihnachten?
Dankbarkeit und Bescheidenheit

Weihnachten erinnert mich an frisch gebackene Vanille-
kipferl, Eierlikör, Weinchaudeau, bunte Weihnachts-

kugeln, Kerzenschein und an einen nach Tannenzweigen 
frisch duftenden Weihnachtsbaum, der in allen bunten Farben 
leuchtete. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und 
es gab keine teuren Geschenke. Wir bekamen das, was wir 
ohnedies dringend brauchten. Später wurde mir klar, dass 
unser größtes und wertvollstes Geschenk war, dass wir uns alle 
Zeit füreinander nahmen, miteinander lachten und zusammen 
feierten. Weihnachten bedeutet für mich Bescheidenheit mit 
einem großen Stück Dankbarkeit. Heute möchte ich mich bei 
meiner Familie und bei meinen Steuerberater- und Wirt-
schaftsprüfer-Kolleginnen und -Kollegen bedanken, für all 
die besonderen Gedanken und guten Gespräche, die ich mit 
vielen führen durfte, und den Spaß, den ich mit Euch hatte 
und hoffentlich weiterhin haben werde. Danke, dass ihr mich 
an Eurem Leben teilhaben lasst. And by the way: Lasst mich 
wissen, was Euch wichtig ist, wo wir – die ÖGSW – Euch 
besonders unterstützen können. In diesem Sinne wünsche ich 
Euch im Namen der ÖGSW ein ganz besonders schönes Fest 
der Liebe. 

Eure Sabine Kosterski

6 4/2019
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Gratulation
KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert herzlich 
zum Berufsjubiläum.

30-jähriges Berufsjubiläum
Rita Heiss. Die Niederösterreicherin feierte am 
20. Dezember ihr 30-jähriges Berufsjubiläum. 
Ihre Berufswahl bereut sie bis heute nicht. Mit der 
Familie in der Natur beim gemeinsamen Skifah-
ren und Mountainbiken genießt sie ihre Freizeit.

Herbert Studentschnig. Der Kärntner feierte 
am 7. Dezember sein 30-jähriges Berufsjubiläum. 
Um beim Golfen kontrollierter und effizienter zu 
werden, geht er gerne Walken oder macht Gym-
nastik. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

20-jähriges Berufsjubiläum
Lukas Hübl. Der Niederösterreicher feierte am 
7. Dezember sein 20-jähriges Berufsjubiläum. Er 
ist Feuer und Flamme für die Digitalisierung des 
Berufstandes. Ausgleich findet er beim Besuch 
von Jazzkonzerten. Die ÖGSW gratuliert.

Ulrike Swoboda. Die Wienerin feierte am 7. 
Dezember ihr 20-jähriges Berufsjubiläum. Sie 
liebt Spaziergänge in der Natur und Krimis. Die 
Ex-Basketballspielerin ist als Funktionärin in ih-
rem Verein tätig. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

Jürgen Strohmayer. Der Niederösterreicher 
feierte am 7. Dezember sein 20-jähriges Berufs-
jubiläum. Kraft findet er im Sport – beim Biken, 
Laufen, Schwimmen und Bergsteigen. Sonst 
genießt er seine Zeit mit seiner Familie, Freunden 
und Reisen. Die ÖGSW gratuliert herzlich.

privatnotizen

Herzlichen Glückwunsch!
KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert zum Geburtstag.

70 Jahre
Peter Rath
Der Steirer feierte am  
7. November seinen 
70er. Er wünscht sich 
nach seiner Zeit in der 
Kanzlei viele schöne 

Stunden mit seiner Familie. Auf das 
Entdecken neuer Länder und Kulturen 
und auf größere Runden mit seinem 
Hund freut er sich schon besonders. 
Die ÖGSW gratuliert herzlich.

Johann Gangl
Der Oberösterreicher 
feierte am 9. Dezember 
seinen 70er. Der pensio-
nierte Kollege, der noch 
30 Wochenstunden aktiv 

arbeitet, ehemals 20 Jahre Kommunal-
politik betrieb, 30 Jahre Volksmusikant 
war und sich sozial in Ghana engagiert, 
ist jetzt aktuell bereits 50 Jahre verheira-
tet und hat 3 Söhne und 3 Enkelkinder 
– fährt noch gerne Schi und spielt 
Tennis und fischt seit einigen Jahren. 
Die ÖGSW gratuliert herzlich.  

60 Jahre
Friedrich Sadleder
Der Oberösterreicher feierte am  
3. Oktober seinen 60er. Der passio-
nierte Landwirt verbringt seine Freizeit 
am liebsten in seiner eigenen Landwirt-
schaft. Dort kann er so richtig abschal-
ten und neu auftanken. Die ÖGSW 
gratuliert herzlich.

Wolfgang  
Steinmaurer
Der Oberösterreicher 
feierte am 19. Oktober 
seinen 60er. Neben 
dem Segeln im Sommer 

ist seine Leidenschaft die Malerei 
(wolfgangsteinmaurer.at). Dabei gelingt 
es ihm, völlig abzuschalten und seine 
Kreativität voll auszuleben und Energie 
für den Beruf zu tanken. Er hat als Au-
todidakt begonnen und anschließend 
eine künstlerische Ausbildung an der 

Leonardo Kunstakademie absolviert. 
Die ÖGSW wünscht alles Gute.

50 Jahre
Martin Schober
Der Niederösterreicher 
feierte am 3. Okto-
ber seinen 50er. Zu 
seinem Geburtstag hat 
er mit großer Freude ein 

Charity-Fest gemacht. Er nimmt sich 
gerne Zeit für Sport und ist gerne in 
den Bergen. Die ÖGSW wünscht alles 
Gute.

Andrea Müller- 
Morawetz
Die Wienerin feierte 
am 10. Dezember 
ihren 50er. Die Chefin 
ihrer eigenen Kanzlei 

verbringt ihre Freizeit gerne mit ihrem 
Hund in der Natur. Dort findet sie 
Ruhe, um knifflige Herausforderungen 
zu lösen, und die Kraft, um für ihre 
Klienten wieder richtig Gas geben 
zu können. Die ÖGSW gratuliert 
herzlich.

40 Jahre
Andrea Komposch
Die Wienerin feierte am 
2. Oktober ihren 40er. 
Ihre Leidenschaft gilt 
dem Schauspielen, dem 
sie in einer Amateur-

gruppe nachgeht. Zur Entspannung 
liest sie gerne ein Buch. Die ÖGSW 
gratuliert herzlich.

Michael Koller
Der Tiroler feierte am 
12. November seinen 
40er. In seiner Freizeit 
liebt er es zu musizieren, 
Tennis und Karten zu 

spielen und gemeinsam mit seiner Frau 
und Tochter die Natur zu erkunden. 
Die ÖGSW wünscht alles Gute.

74/2019



Von Zeit zu Zeit stehen große Wechsel an. In der Kam-
mer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist es 
nächstes Jahr so weit: Im März 2020 wird ein neuer 

Präsident als Nachfolger von Klaus Hübner gewählt und Her-
bert Houf tritt für die ÖGSW an. „Wir sind auf Kurs, haben 
einen Plan und für die Berufsgruppen die Ziele formuliert“, 
sagt Houf, und so, wie er da im dunkelblauen Anzug und 
sonnengebräunt im Café Prückl sitzt, versprüht er Tatendrang 
und Zuversicht. Er sei, sagt er, von seinem Naturell ein opti-
mistischer Mensch, „seit ich denken kann“.

Durch den Spitzensport viel gelernt
Herbert Houf, Jahrgang 1960, wurde in Wien geboren und 
wuchs mit einer sieben Jahre älteren Schwester und vielen 
sportlichen Aktivitäten auf. Konkret hatte es ihm das Segeln 
angetan, er lernte es auf der Alten Donau, wechselte an den 
Neusiedlersee und widmete seine Schul- und Studienzeit dem 
Spitzensport. „Da hab ich gelernt, mich zu fokussieren und 
Ziele konsequent zu verfolgen“, sagt er, das habe ihm auch be-
ruflich geholfen. Auch Schifahren ist eine große Leidenschaft. 
„Ich wusste schon mit sechs Jahren, dass ich nicht in der Stadt 
leben will“, erinnert er sich.

Er war also ein richtig guter Sportler, aber, wie er sagt, auch 
„ein richtig guter Schüler“. Deshalb fiel ihm nach der Matura 
1978 die Studienwahl gar nicht leicht. Jus? Sport und Ma-
thematik? Oder doch Medizin? Schließlich entschied er sich 
für Betriebswirtschaft, „weil mir eines Tages klar wurde, dass 

ich im Grunde meines Herzens selbständig arbeiten wollte“, 
sagt er, und er hat die Wahl seines Studiums auch nie bereut. 
An der Wirtschaftsuniversität lernte er seine erste Frau ken-
nen. Die beiden büffelten nach Abschluss des Studiums zu-
sammen für die Steuerberater- und Wirtschaftsprüferprüfung 
und gründeten gemeinsam eine Kanzlei. 

„Allerdings nicht sofort“, schränkt Houf ein. Denn un-
mittelbar nach dem Studium war Houf beruflich erst einmal 
auf eigene Faust unterwegs. Sein erster Job begann in der 
Prüfungsabteilung einer mittelgroßen Wiener Kanzlei, zwei 
Jahre später wurde er abgeworben und vertiefte sich in die 
Steuerberatung, bevor er sich ab 1989 schließlich nur noch 
der eigenen Kanzlei widmete: „Endlich selbständig“, an dieses 
Gefühl erinnert er sich noch genau. 

In den folgenden 30 Jahren erlebte Houf, wie sehr sich 
seine Branche veränderte. Durch die wirtschaftlichen Ent-
wicklungen, den Eintritt in die EU, die Globalisierung und 
die Digitalisierung änderten sich die Rahmenbedingungen 
und Anforderungen für den Berufsstand. Wirtschaftsprüfer 

Segel setzen
PORTRÄT. Herbert Houf will die  
Nachfolge von Klaus Hübner als  
Präsident der Kammer der Steuer- 
berater und Wirtschaftsprüfer über- 
nehmen – als Sportsmann hält er  
Fairness für alle Berufsgruppen hoch. 
Von Karin Pollack
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In 30 Jahren erlebte Houf, wie sehr sich seine  
Branche veränderte. Durch die wirtschaftlichen  
Entwicklungen, den Eintritt in die EU, die Globali-
sierung und Digitalisierung änderten sich die  
Rahmenbedingungen ...

Herbert Houf: „Eines Tages wurde mir klar, dass ich im 
Grunde meines Herzens selbständig arbeiten will.“

8 4/2019
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und Steuerberater mussten sich zunehmend spezialisieren, für 
Abschlussprüfer wurden Standards für die Qualitätssicherung 
geschaffen, deren Einhaltung extern überprüft wird. Infolge 
der Wirtschaftskrise 2008 wurde noch einmal nachgeschärft 
und seit 2016 wacht über die Berufsausübung die Abschluss-
prüferaufsichtsbehörde, mit deren Vorstand Peter Hofbauer 
sich Houf regelmäßig zum Gedankenaustausch trifft, „weil 
wir ein freier Beruf sind und unsere Zukunft so weit wie mög-
lich selbst mitgestalten wollen“.

Ein gutes Umfeld für die kleineren Kanzleien schaffen
Seit über 20 Jahren arbeitet Houf in der Kammer mit. Doch 
es geht ihm in seiner neuen Funktion darum, bei den immer 
rigider werdenden Rahmenbedingungen auch ein gutes Um-
feld für die kleinen und mittleren Kanzleien zu schaffen. „Ich 
wollte von Anfang an nicht nur dabei sein, sondern selbst für 
Ziele kämpfen“, sagt der Ex-Marathonläufer über sein Selbst-
verständnis als Berufsvertreter. 

Mit 25 Mitarbeitern gehört auch Houfs eigene Kanzlei zur 
Gruppe der mittelständischen Kanzleien. Nach der privaten 
Trennung von seiner Frau folgte nach einiger Zeit auch die 
berufliche. Aus zweiter Ehe hat Herbert Houf zwei Kinder, 
Zwillinge, die heute 24 Jahre alt und sein „ganzer Stolz“ sind. 
Sein Sohn will Anwalt werden, seine Tochter Ärztin. Seine 
mittlerweile längste Beziehung führt Houf mit seiner dritten 
Frau zwischen Hinterglemm („im Winter“), Neusiedl („im 
Sommer, wo ich auch als Präsident des Österreichischen Se-
gelverbands einen ‚Nebenjob‘ habe“) und Gießhübel („wegen 
der Wien-Nähe“). 

Von dort aus pendelt er in seine Wiener Kanzlei, wo er sich 
auf Abschlussprüfung sowie Verfahrensrecht und die Bundesab-
gabenordnung spezialisiert hat und zu diesen Themen auch als 
Vortragender aktiv ist. Kontinuierliche Lobbyingarbeit für die 
beiden Berufsgruppen der KSW hält er für essenziell. „Ande-
re werden unsere Interessen nicht durchsetzen, da müssen wir 
schon selbst mit Leidenschaft dahinter sein“, ist Houf überzeugt 
und lacht, denn dieser Kurs sei ein „alter frischer“ Wind. n
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„Andere werden unsere Interessen nicht 
durchsetzen, da müssen wir schon selbst 

mit Leidenschaft dahinter sein“, sagt  
der frühere Spitzensportler Herbert Houf, 

der früh gelernt hat, seine Ziele 
hartnäckig zu verfolgen.
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? Kritisch hinterfragt

Scopevisio:  
Revolutionäre Software 
für absoluten Durchblick
Dr. Rainer Haude, GF von dvo Software, über den  
Technologiesprung für Steuerberater und Unternehmen.

Was ist Scopevisio?

Rainer Haude: Scopevisio ist ein deutscher Software-Hersteller, der 
nun gemeinsam mit dvo Software hochautomatisierte Prozesse ins 
Rechnungswesen und andere Unternehmensbereiche bringt, wie es 
sie bisher hier nicht gab. 

Warum sollten sich auch Steuerberater für moderne  
Unternehmenssoftware interessieren?

Weil Scopevisio für ihre Klienten interessant ist. Steuerberater 
können ihre Klienten beim Digitalisierungsprozess auf modernste 
Art unterstützen und sich selbst mit ihren Beratungsleistungen 
positionieren. Scopevisio wird übrigens mit allen Kanzleisoftware-
Lösungen (z.B. BMD, Datev, RZL, dvo) kompatibel sein. 

Was genau ist bei Scopevisio anders?

Es handelt sich dabei um eine hundertprozentige Cloud-Lösung, 
die sich auch an größere mittelständische Unternehmen richtet. 
Scopevisio wurde von Grund auf neu und nach modernen Konzep-
ten aufgebaut: mit künstlicher Intelligenz und Assisted Work. Für 
Anwender am meisten spürbar ist die Tatsache, dass hier wirklich 
alles miteinander verknüpft ist.

Welchen Vorteil bringt das?

Derzeit wird ein Großteil der Zeit in Unternehmen damit verbracht, 
Informationen zu suchen. Mit Scopevisio hat man immer alle Infor-
mationen zu einem bestimmten Suchbegriff, einem Kunden oder 
einem Mitarbeiter sofort zur Hand. Dadurch ist ein 360-Grad-Blick 
auf das Unternehmen sichergestellt. 

Das vollständige Interview lesen Sie auf www.dvo.at/blog
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REFORM. Im September wurde das Finanz-Organi-
sationsreformgesetz (FORG) vom Nationalrat 
beschlossen. Das wird mit 1.7.2020 die  
österreichische Finanzverwaltung in ihren 
Grund zügen wesentlich verändern. Gleich-
zeitig tritt das AVOG 2010 außer Kraft.  
Von Klaus Gaedke und Gerhard Gaedke

ZU DEN AUTOREN

Mag. Klaus Gaedke 
ist Steuerberater
klaus.gaedke@
gaedke.co.at

KR Prof. Gerhard 
Gaedke ist Steuer-
berater
gerhard.gaedke@
gaedke.co.at

Die Neuorganisation  
der Finanzverwaltung

schwerpunkt
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Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer (KSW) hat die Reformbestrebungen des BMF 
im Zusammenhang mit der Neuorganisation der 

Finanzverwaltung grundsätzlich begrüßt, wenn auch bislang 
zahlreiche Anregungen des Fachsenates für Steuerrecht im 
Zuge der Umstrukturierung noch nicht umgesetzt wurden.

Die Gesetzeserläuterungen führen zum Allgemeinen Teil 
auszugsweise aus:
Als dem BMF nachgeordnete Dienststellen sollen anstatt der 
Steuer- und Zollkoordination, der 40 Finanz- und 9 Zollämter, 
der Großbetriebsprüfung, der Finanzpolizei und der Steuer-
fahndung zukünftig fünf Ämter (das Finanzamt Österreich, das 
Zollamt Österreich, das Finanzamt für Großbetriebe, das Amt 
für Betrugsbekämpfung und der Prüfdienst für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge) eingerichtet werden. 

An die Stelle der 39 Finanzämter mit allgemeinem Aufga-
benkreis und des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern 

und Glücksspiel treten ab 1.7.2020 zwei Abgabenbehörden 
mit bundesweiter Zuständigkeit, nämlich das Finanzamt Ös-
terreich und das Finanzamt für Großbetriebe. 

Die neun Zollämter werden ebenfalls zu einer Abgabenbe-
hörde mit bundesweiter Zuständigkeit zusammengeführt, dem 
Zollamt Österreich. 

Weiters wird ein Amt für Betrugsbekämpfung errichtet, das 
die Aufgaben der Finanzpolizei, der Steuerfahndung und der 
Finanzämter in ihrer bisherigen Funktion als Finanzstrafbehör-
de wahrnehmen wird. Damit gibt es ab 1.7.2020 nur mehr 
zwei sachlich zuständige Finanzstrafbehörden mit jeweils bun-
desweiter örtlicher Zuständigkeit, nämlich das Zollamt Öster-
reich und das Amt für Betrugsbekämpfung. 

Hinzu kommt der bereits mit Gesetz eingerichtete Prüf-
dienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge. 

Alle neu eingerichteten Ämter zeichnen sich durch eine 
bundesweite Zuständigkeit aus. Bestimmungen zur örtlichen 
Zuständigkeit erübrigen sich daher vollkommen. Erforderlich 

Ab dem 1.7.2020 gibt es nur mehr zwei 
sachlich zuständige Finanzbehörden 

mit jeweils bundesweiter örtlicher 
Zuständigkeit.
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Die neun Zollämter 
werden ebenfalls 
zu einer Abgaben-
behörde mit bun-
desweiter Zustän-
digkeit zusammen-
geführt.
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sind nur mehr Regelungen der sachlichen Zuständigkeit, die 
die Aufgabenbereiche der jeweiligen Abgabenbehörden vonei-
nander abgrenzen.

Die KSW hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, 
dass gewährleistet sein sollte, dass in allen Dienststellen des 
Finanzamtes entscheidungsbefugte Personen in ausreichender 
Anzahl vorhanden sind. Insbesondere im betrieblichen Bereich 
(KMU und Großbetriebe) ist der persönliche Kontakt aus un-
serer Sicht weiterhin nötig, um die effiziente Zusammenarbeit 
zu gewährleisten.

Abgabenbehörden NEU
Die Bundesfinanzverwaltung besteht gem. § 49 BAO 
ab 1.7.2020 aus 

 den Abgabenbehörden des Bundes,
 dem Bundesministerium für Finanzen,
 den Finanzämtern, und zwar

   dem Finanzamt Österreich und
  dem Finanzamt für Großbetriebe,

 dem Zollamt Österreich,
 dem Amt für Betrugsbekämpfung und
 dem Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge.

Finanzamt
Der Oberbegriff „Finanzamt“ für das Finanzamt Österreich 
und das Finanzamt für Großbetriebe dient auch dazu, die bis-
herigen Zuständigkeitsregelungen in großem Umfang beibe-
halten zu können (z.B. „das für die Erhebung der Umsatzsteuer 
zuständige Finanzamt“).

Die Abgabenbehörden der Länder und Gemeinden, die 
bisher in einem mit den Abgabenbehörden des Bundes in  
§ 49 Abs. 1 geregelt waren, werden nun gesondert in § 50 BAO 
geregelt. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der vorgegebene 
Begriffsumfang nicht verändert.

Nach § 56 BAO erstreckt sich der Wirkungsbereich der 
Finanzämter auf das gesamte Bundesgebiet. Für jedes der bei-
den Finanzämter hat der Bundesminister für Finanzen mit 
Verordnung den Sitz festzulegen, die Leitung der Finanzämter 
erfolgt jeweils durch einen Vorstand, wobei diesem u.a. für die 
fachliche Leitung Fachbereichsleiter zur Seite gestellt werden 
können. 

In diesem Zusammenhang hat die KSW zahlreiche Anre-
gungen vorgebracht, u.a., dass künftig im Hinblick auf das Par-
teiengehör der steuerlichen Vertretung auch der Kontakt zum 
Fachbereich ermöglicht wird.

Finanzamt Österreich
Das Finanzamt Österreich ist zuständig für alle Aufgaben, die 
laut Bundesabgabenordnung nicht ausdrücklich einer anderen ©
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Abgabenbehörde (z.B. FA für Großbetriebe, Zollamt Öster-
reich) übertragen werden. 

Das betrifft grundsätzlich die mit der Erhebung von Ab-
gaben im Sinne des § 1 Abs. 3 BAO zusammenhängenden 
Aufgaben. Weiters umfasst sind z.B. sämtliche Abgaben, die 
bisher vom Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern und 
Glücksspiel erhoben worden sind. 

Finanzamt für Großbetriebe
Einerseits ist das Finanzamt für Großbetriebe nur für bestimmte 
Abgabepflichtige zuständig, und zwar wenn diese

 die Umsatzerlösschwelle überschreiten:
  Abgabepflichtige, die einen Gewerbebetrieb, eine Be-

triebsstätte oder einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten, wenn entweder die beiden zuletzt gemäß 
§ 61 Abs. 5 BAO bekannt gegebenen Umsatzerlöse  
(§ 189a Z5 UGB), oder die in den beiden zuletzt abgege-
benen Steuererklärungen gemäß § 21 Abs. 4 UStG 1994 
erklärten Umsätze gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 
jeweils mehr als 10 Mio. Euro überschritten haben.

Der Oberbegriff „Finanzamt“ für das Finanzamt Österreich 
und das Finanzamt für Großbetriebe dient auch dazu,  
die bisherigen Zuständigkeitsregelungen in großem  
Umfang beibehalten zu können ...
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auch als einziges Finanzamt für die Erhebung der Stif-
tungseingangssteuer zuständig. Das Finanzamt für Groß-
betriebe ist für Stiftungen oder Fonds nach dem Bundes-
Stiftungs- und Fondsgesetz auch für die Prüfung der 
Gründungserklärung gemäß § 9 BStFG 2015 zuständig.

 von einer Landesregierung als gemeinnützige Bauvereini-
gung i.S.d. Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz anerkannt 
worden sind,

 Teil einer Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG 1988 sind 
oder

 unter die begleitende Kontrolle fallen.

Der zweite Aspekt der Zuständigkeit des Finanzamtes für Groß-
betriebe ist ein sachlicher:
Gemäß § 61 Abs. 2 BAO ist das Finanzamt für Großbetriebe 
nicht für alle (bundesgesetzlich geregelten) Abgaben zuständig, 
die ein bestimmter Abgabepflichtiger zu entrichten hat, sondern 
grundsätzlich nur für jene, die bereits jetzt in den Zuständig-
keitsbereich der Großbetriebsprüfung fallen. Darüber hinaus ist 
das Finanzamt für Großbetriebe jedenfalls für die Erhebung der 
Lohnsteuer jener Arbeitgeber zuständig, die als Abgabepflich-
tige in seinen persönlichen Zuständigkeitsbereich fallen. Nicht 
in die Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe fallen 
sämtliche Abgaben, die bisher gemäß § 19 AVOG 2010 vom 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel er-
hoben worden sind. Da diese im Ausnahmekatalog des Abs. 2 
angeführt sind, fallen sie im Rahmen der allgemeinen Zustän-
digkeit in den Aufgabenbereich des Finanzamtes Österreich. 
Unter die allgemeine Zuständigkeit des Finanzamtes für Groß-
betriebe gemäß Abs. 1 fallen jedenfalls Angelegenheiten der For-
schungsprämien gemäß § 108c EStG 1988 oder der Energieab-
gabenvergütung gemäß Energieabgabenvergütungsgesetz.

§ 61 Abs. 3 BAO erweitert die Zuständigkeit des Finanzam-
tes für Großbetriebe um Bereiche, die nicht unter den Begriff 
„Abgabenerhebung“ bei den oben angeführten Abgabepflich-
tigen fallen würden, wie die Vorschreibung der Kapitalertrag-
steuer beim Empfänger der Kapitalerträge, die Angelegenheiten 
des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfegesetzes sowie die 
Zerlegung und Zuteilung der Kommunalsteuerbemessungs-
grundlage von Unternehmern, die in Abs. 1 angesprochen sind.

§ 61 Abs. 4 BAO betrifft einen neuen Aufgabenbereich im 
Vergleich zur bisherigen Zuständigkeit der Großbetriebsprü-
fung; diese Aufgabenbereiche waren bisher als Sonderzuständig-
keiten bestimmten Finanzämtern zugeordnet (z.B. Finanzamt 
Bruck Eisenstadt Oberwart etc.).

Zollamt Österreich
Bisher bestanden 9 Zollämter. Ab dem 1.7.2020 wird es nur 
noch ein einziges Zollamt mit bundesweiter Zuständigkeit 
geben.

Amt für Betrugsbekämpfung
Der Bundesminister für Finanzen hat innerhalb seines Ressorts 
ein Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) einzurichten, das für 
das gesamte Bundesgebiet tätig werden soll. Die Leitung des 
ABB erfolgt durch den Vorstand. Das ABB besteht aus folgen-
den Geschäftsbereichen:

  Körperschaften des öffentlichen Rechts, wenn die in den 
beiden zuletzt abgegebenen Steuererklärungen gemäß  
§ 21 Abs. 4 UStG 1994 erklärten Umsätze gemäß  
§ 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 jeweils mehr als 10 Mio. Euro 
überschritten haben – in diesem Fall ist das Finanzamt für 
Großbetriebe auch für sämtliche Betriebe gewerblicher Art 
dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts zuständig.

 Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe im Sinne 
des VPDG sind:

  Unabhängig davon, ob die Grenze von 10 Mio. Euro 
an Umsätzen bzw. Umsatzerlösen überschritten wird, ist 
das Finanzamt für Großbetriebe für jene Abgabepflich-
tigen zuständig, die in einem länderbezogenen Bericht 
im Sinn des Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes 
(VPDG) angeführt sind. Das sind Gesellschaften oder 
Geschäftseinheiten im Sinn des § 2 Z 2 VPDG, die zu 
einer multinationalen Unternehmensgruppe im Sinn 
des § 2 Z 1 VPDG gehören, die im vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr einen Gesamtumsatz von mindestens 
750 Mio. Euro ausgewiesen hat. Diese Einbettung 
in eine multinationale Unternehmensgruppe bringt 
grenzüberschreitende Sachverhalte mit sich, die eine 
Sonderzuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe 
erforderlich erscheinen lassen. Das sind z.B. Fragen im 
Zusammenhang mit der Verrechnungspreisgestaltung, 
Verrechnungen von Zinsen oder Lizenzen oder Ähnli-
ches.

 Finanzdienstleistungen erbringen:
  Darunter fallen alle § 2 Finanzmarktaufsichtsbehörden-

gesetz und den dort genannten Aufsichtsgesetzen unter-
liegenden und somit von der FMA, der EZB und den 
European supervisory authorities (EAB, EIOPA, ESMA) 
und dem ESRB zu beaufsichtigenden Unternehmen.

 eine bestimmte Rechtsform haben:
  Darunter fallen alle Stiftungen und Fonds nach dem Pri-

vatstiftungsgesetz oder nach dem Bundes-Stiftungs- und 
Fondsgesetz 2015 oder vergleichbaren Landesgesetzen 
bzw. vergleichbare ausländische Privatstiftungen. Es ist 

Der Bundesmini-
ster für Finanzen 
hat innerhalb sei-
nes Ressorts ein 
Amt für Betrugsbe-
kämpfung (ABB) 
einzurichten ...
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Eine mit der Neu-
organisiation der 
Finanzverwaltung 
einhergehende 
Novellierung der 
BAO wäre wün-
schenswert.
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 Finanzstrafsachen,
 Finanzpolizei,
 Steuerfahndung,
 Zentralstelle Internationale Zusammenarbeit.

Im Amt für Betrugsbekämpfung ist weiters eine Zentrale Koor-
dinationsstelle für die illegale Beschäftigung nach dem Auslän-
derbeschäftigungsgesetz und dem Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz u.a. einzurichten.

Die Organe des Amtes für Betrugsbekämpfung werden auch 
als Organ der zuständigen Abgabenbehörden tätig, und zwar

 bei Erfüllung finanzpolizeilicher Aufgaben,
 bei Erfüllung von Aufgaben der Steuerfahndung und
 bei Erfüllung von Aufgaben der Zentralstelle Internationale 

Zusammenarbeit.

Dem Amt für Betrugsbekämpfung obliegt insbesondere im 
Geschäftsbereich Finanzstrafsachen die Durchführung von 
Finanzstrafverfahren nach dem Finanzstrafgesetz und im Ge-
schäftsbereich Finanzpolizei die Wahrung von allgemeinen Auf-
sichtsmaßnahmen gemäß §§ 143 f BAO. 

Im Geschäftsbereich Steuerfahndung obliegt dem Amt für 
Betrugsbekämpfung u.a. die Durchführung von Ermittlungs-
maßnahmen und Beweisaufnahmen nach den Bestimmungen 
des FinStrG, die Erstellung von Berichten an die Staatsanwalt-
schaft sowie die Vornahme von oder die Mitwirkung an gemäß 
§ 99 Abs. 2 FinStrG angeordneten Prüfungsmaßnahmen.

Im Geschäftsbereich Zentralstelle Internationale Zusam-
menarbeit sollen die bislang in der Steuerfahndung unterge-
brachten Organisationseinheiten Central Liaison Office mit 

seinen Agenden im Bereich der abgabenrechtlichen Amts- 
und Rechtshilfe sowie das Competence Center for Interna-
tional Cooperation in Fiscal Criminal Investigations, das als 
Organ der Finanzstrafbehörde zentrale Ansprechstelle für die 
Amts- und Rechtshilfe in Finanzstrafsachen sein soll, zusam-
mengefasst werden. Schließlich soll die Zentralstelle Internati-
onale Zusammenarbeit Aufgaben im Bereich von EUROFISC 
wahrnehmen.

Zusammenfassung
 Der Mut zur umfassenden Restrukturierung ist unseres Er-

achtens lobend hervorzuheben. Wie schon erwähnt sollte 
jedenfalls gewährleistet sein, dass in den Filialen des Finanz-
amtes entscheidungsbefugte Personen in ausreichender Zahl 
vorhanden sind. Insbesondere im betrieblichen Bereich ist 
der persönliche Kontakt zwischen Mitarbeitern des Finanz-
amtes und Angehörigen unseres Berufsstandes aus unserer 
Sicht weiterhin nötig, um eine effiziente Zusammenarbeit 
zu gewährleisten. 

 Eine mit der Neuorganisation der Finanzverwaltung ein-
hergehende Novellierung der BAO wäre wünschenswert. In 
diesem Zusammenhang wären wichtige Anliegen wie eine 
technisch gesicherte, von der Finanzverwaltung anerkannte 
E-Mail-Kommunikation zu berücksichtigen. 

 Im Zusammenhang mit den sonstigen geplanten Reform-
schritten, wie z.B. dem Projekt Standard Audit File-Tax 
(SAF-T), wird es der Finanzverwaltung gelingen, die immer 
komplexeren Abläufe des Wirtschaftslebens zu bewältigen. 
Dass dabei den beratenden Berufen trotz fortschreitender 
Digitalisierung und Automatisierung eine entsprechende 
Anzahl qualifizierter MitarbeiterInnen des Finanzamtes 
Österreich als Ansprechpartner gegenübersteht, ist wün-
schenswert.

 Kritisch zum gewählten Begriff Amt für Betrugsbekämp-
fung ist anzumerken, dass auch bloße Finanzordnungs-
widrigkeiten, die jenseits eines Betruges angesiedelt sind, 
mitumfasst sind. n

Im Geschäftsbereich Steuerfahndung obliegt dem Amt 
für Betrugsbekämpfung u.a. die Durchführung von Ermitt-
lungsmaßnahmen und Beweisaufnahmen nach den 
Bestimmungen des FinStrG ...
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Warum ist die Auslagerung von 
alten Pensionszusagen gerade 

jetzt ein Thema?
Das historisch niedrige Zinsniveau 
schlägt sich in der Höhe der Pensions-
rückstellungen nieder. Nach der Faust-
regel „je niedriger der Zinssatz, desto 
höher die Rückstellungen“ bekommt die 
progressive Entwicklung der Rückstel-
lungen eine zusätzliche Dynamik, ins-
besondere je näher der Pensionsantritt 
rückt. Großunternehmen nutzen diese 
Situation, die Rückstellungen verhältnis-
mäßig kostengünstig auszulagern. 

Welche Vorteile bietet eine Auslage-
rung in eine Pensionskasse?
Das bestehende Pensionssystem 
kann an aktuelle Entwicklungen ange-
passt und auf das steueroptimalste 
Modell umgestellt werden. Laufende 
Pensionskassenbeiträge gelten als 
Betriebs ausgaben und Deckungslü-
cken (Unter  schiedsbetrag zwischen 
dem Übertragungsbetrag und der steu-
errechtlichen Rückstellung) können auf 
zehn Jahre verteilt abgeschrieben wer-
den. Dadurch wird ein weiterer Steuer-
effekt lukriert. Eine Auslagerung entlastet 
Bilanzen und verbessert betriebliche 
Kennzahlen. Und für die Zukunft ver-
schafft man sich eine deutlich bessere 
Planbarkeit hinsichtlich Aufwands- und 
Liquiditätsentwicklung, insbesondere 
wenn auf zeitgemäße beitragsorientierte 
Pensionskassenmodelle umgestellt wird.

Hat eine Auslagerung auch für die 
Begünstigten Vorteile?
Ja. Mit der Übertragung in die Pensions-
kasse ist der Pensionsanspruch sofort 

unverfallbar, der bestehende Anspruch 
wird auf ein individuelles Kapitalkonto 
einbezahlt. Aus einem Eventualanspruch 
wird ein Fixanspruch! Er ist nicht mehr 
von der künftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Unternehmens abhängig, 
weder in der Aktivzeit noch in der Phase 
des Pensionsbezuges. Dies stellt eine 
qualitative Verbesserung des Pensions-
anspruchs für die Berechtigten dar. 

Welche Unternehmen lagern ihre 
Rückstellungen aus? 
In den vergangenen drei Jahren konn-
ten wir eine deutliche Zunahme von 
Übertragungen quer über alle Unter-
nehmensgrößen feststellen – von Groß-
unternehmen mit mehreren tausend 
Arbeitnehmern genauso wie von Klein- 
und Mittelbetrieben, die oft nur wenige 
oder nur eine einzelne Pensionszusage 
haben. Aber die Unternehmensgröße 
spielt hinsichtlich der Gründe der Aus-
lagerungen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle.

Welche Gründe stehen bei kleineren 
Unternehmen im Vordergrund?
Bei Klein- und Mittelbetrieben stellt 
die Pensionsrückstellung teilweise ei-
nen überproportionalen Bilanzposten 
dar. In Einzelfällen wurde bei Betrieb-
sprüfungen sogar schon von einer 
wirtschaftlichen Aushöhlung des Un-
ternehmens gesprochen. Wenn man 
sich dann die Prognosewerte für die 
Folgejahre ansieht, fällt die Entschei-
dung für eine Übertragung sehr schnell. 
In Familienbetrieben will man bei einer 
späteren Übergabe keine „Hypothek“ 
im Unternehmen mitgeben. Und auch 

in Hinsicht auf Unternehmensveräuße-
rungen bietet es sich an, die Bilanz um 
diesen Passivposten zu entrümpeln. 
Die Liste lässt sich noch um klassische 
Gründe wie Steueroptimierung, bessere 
Kalkulierbarkeit, fristenkongruente Fi-
nanzierung etc. erweitern.

Worauf legen Großunternehmen bei 
der Übertragung wert?
Großunternehmen haben andere Be-
weggründe. Auch hier belasten die 
Rückstellungen die Bilanzen zum Teil 
massiv. Da es sich um große Summen 
handelt, steht den hohen Rückstel-
lungen aber auch das Positivum des 
niedrigen Zinsniveaus für die Finanzie-
rung der Auslagerung gegenüber. Dass 
Auslagerungen auch Bilanzkennziffern 
verbessern können, ist ein zusätzliches 
Kriterium. Sehr oft haben Großunter-
nehmen noch leistungsorientierte Pen-
sionszusagen, die immer schwerer kal-
kulierbar werden. Diese werden dann 
auf klar kalkulierbare, beitragsorientierte 
Modelle umgestellt. Somit entsteht eine 
Win-win-Situation für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. 

Gibt es Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Auslagerungen?
Jedes Unternehmen ist anders. Es 
gibt andere Zielsetzungen, Li qui ditäts-
situationen/-planungen sowie unter-
schiedliche Altersstrukturen der Arbeit-
nehmer. Und genau deshalb gibt es 
auch umfangreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wir empfehlen allen Unter-
nehmern, sich individuell beraten zu 
lassen und Berechnungen sowie ein un-
verbindliches Angebot einzuholen. B
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Bilanzbereinigung erhöht  
Unternehmenswert
Niedrige Zinsen lassen Pensionsrückstellungen auf ein Rekordniveau klettern. Daher boomt  
die Auslagerung solcher Verpflichtungen. Pensionskassenexperte Rudolf Simader erklärt, welche  
Vorteile eine Übertragung von Pensionsrückstellungen für Unternehmen und Arbeitnehmer hat. 
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Kontaktieren Sie 
uns für ein erstes 
Beratungsge-
spräch!

Prok. Mag.  
Rudolf Simader

Tel.: +43 1 240 10-130
r.simader@vbv.at
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NETZWERKEN BEIM GEMEINSAMEN SCHIFAHREN 
Gemeinsame Natur- und Sporterlebnisse verbinden, stärken Kontakte 
und fördern die Geschäftsbeziehungen immens. Lass dich von der  
Natur inspirieren und tanke deine Reserven für deinen beruflichen  
Erfolg auf. Wir wünschen dir, dass du eine/n oder mehrere Netzwerk-
partnerInnen zum immer wichtiger werdenden Erfahrungsaustausch 
gewinnen kannst.  

SCHIGEBIET RIESNERALM IN DER OBERSTEIERMARK
Das als Geheimtipp gehandelte Skigebiet mit insgesamt 4 Talabfahrten 
verspricht für alle Könnerklassen einen puren Skigenuss. Genieße 
das einmalige Bergpanorama und ziehe deine Schwünge auf über  
„30 Pistenkilometer“ ab 1.800 m Seehöhe ins Tal.

INVESTITION
Schikarte und Zeit für das Netzwerken.
Die ÖGSW lädt zum Mittagessen auf der Schihütte.

ANMELDUNG
Bitte melde dich rechtzeitig über unsere Homepage unter 
www.oegsw.at oder per E-Mail unter sekretariat@oegsw.at an.

ORGANISATION 
Sabine Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955, E-Mail: sabine@kosterski.at

ÖGSW SCHIFOAN  
AUF DER RIESNERALM IN DER OBERSTEIERMARK

SAMSTAG, 29. FEBRUAR 2020 | OBERSTEIERMARK

www.oegsw.atWir verbinden Menschen und Wissen.
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Verfahrensrechtliche Situationen 
sollen vor allem im Interesse der 

Verwaltungsökonomie flexibel gehand-
habt werden können. Da der Gesetzge-
ber nicht alle denkmöglichen Umstände 
antizipieren kann, macht es daher Sinn, 
der Behörde Entscheidungsspielräume 
einzuräumen. In der Praxis findet man 
dazu gesetzliche Formulierungen, die 
anstatt eines „müssen“ oder „sollen“ ein 
„dürfen“ oder „können“ vorsehen.

Tatbestandsverwirklichung 
als Voraussetzung
Zu einer Ermessenentscheidung kann 
es aber nur kommen, wenn der in der 
jeweiligen Norm definierte Tatbestand 
verwirklicht wurde. Die Wiederauf-
nahme erfordert also einen Wiederauf-
nahmegrund, der vorläufige Bescheid 
eine Ungewissheit, der Haftungsbe-
scheid nach § 9 BAO eine schuldhafte 

Pflichtverletzung. Ob ein Sachverhalt 
vorliegt, der dem gesetzlich normierten 
Tatbestand entspricht, ist eine Frage der 
rechtlichen Beurteilung, die anhand 
der relevanten Tatbestandsmerkmale zu 
treffen ist. Erst wenn diese Frage posi-
tiv beantwortet ist, stellt sich die Frage 
nach der Rechtsfolge, zu deren Beant-
wortung alle übrigen Umstände des 
Einzelfalles in Betracht zu ziehen und 
bei der Ermessensentscheidung abzuwä-
gen sind. Dabei sind die Interessen des 
Abgabepflichtigen (Billigkeit) genauso 
zu berücksichtigen wie das öffentli-
che Interesse an der Abgabenerhebung 
(Zweckmäßigkeit).

Ausreichende Begründung
Ermessensentscheidungen müssen, so-
fern sie nicht antragsgemäß ergehen 
(z.B. die beantragte Nachsicht wird 
gewährt), so ausführlich begründet 
sein, wie dies für die Nachprüfbarkeit 
der Entscheidung auf ihre Gesetzmä-
ßigkeit erforderlich ist. Dazu sind die 
für die Ermessensübung maßgeblichen 
Umstände und die darauf aufbauenden 
Erwägungen der Behörde darzulegen.

Wenn ein Wiederaufnahmebescheid 
nur floskelhaft auf den Vorrang der 

Rechtsrichtigkeit verweist, ohne auf die 
Umstände des Einzelfalles im Detail 
einzugehen, wird dies unzureichend 
sein. Dasselbe gilt, wenn ein vorläufiger 
Bescheid lediglich auf die Zweckmä-
ßigkeit im Sinne der Abgabenerhebung 
verweist, ohne die Abwägung mit Billig-
keitsüberlegungen dazulegen. Ein an ei-
nen ehemaligen GmbH-Geschäftsfüh-
rer gerichteter Haftungsbescheid, aus 
dem die Würdigung seiner persönlichen 
Vermögensverhältnisse nicht ersichtlich 
ist, wird ebenfalls als mangelhaft be-
gründet anzusehen sein.

Das stellt eine Rechtswidrigkeit 
per se dar, die eine Anfechtung mittels 
Bescheidbeschwerde erlaubt. Da die 
Behörde einen solchen Begründungs-
mangel allerdings in einer Beschwer-
devorentscheidung sanieren kann, wird 
eine Anfechtung ausschließlich aus die-
sem Grund idR nicht zweckmäßig sein. 
Dann empfiehlt sich eher ein Antrag auf 
Mitteilung der fehlenden Begründung 
gem. § 245 Abs. 2 BAO, der eine die 
Beschwerdefrist hemmende Wirkung 
hat. Oft ist allerdings eine mangelhafte 
Begründung von Ermessensentschei-
dungen ein Indiz für eine tatsächliche 
inhaltliche Rechtswidrigkeit.

Ermessen 
oder Willkür?
BAO. Gerade im Verfahrensrecht findet  
man häufig Ermessensentscheidungen. 
Von Herbert Houf

ZUM AUTOR
Mag. Herbert 
Houf ist 
Wirtschaftsprüfer
herbert.houf@
auditpartner.at

Ermessensentscheidungen müssen, 
sofern sie nicht antragsgemäß ergehen, 
so ausführlich begründet sein, wie dies 
für die Nachprüfbarkeit der Entscheidung 
auf ihre Gesetzmäßigkeit erforderlich ist. ©
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Ermessensüberschreitung und 
Ermessensmissbrauch
Ermessensüberschreitung liegt vor, wenn 
die Behörde den Rahmen des einge-
räumten Ermessens verlässt, also z.B. 
einen Verspätungszuschlag von 12% (ge-
setzlich bis zu 10%) oder eine Zwangs-
strafe von EUR 6.000,– (gesetzlich bis zu  
EUR 5.000,–) verhängt. Auch die An-
nahme von Ermessen, wo keines besteht, 
wäre eine solche Überschreitung, z.B. die 
Abweisung eines Fristverlängerungsan-
trags gem. § 245 Abs. 3 BAO oder ei-
nes Antrags auf Wiedereinsetzung gem. 
§ 308 BAO aus Ermessensgründen, 
obwohl bei Vorliegen der Tatbestands-
voraussetzungen ein Rechtsanspruch 
besteht. Ermessensmissbrauch liegt vor, 
wenn die Behörde ihren Spielraum nicht 
gemäß den Intentionen des Gesetzge-

bers nützt, also z.B. eine antragsgemäße 
Wiederaufnahme unterlässt, ohne dass 
ausreichend gewichtige Umstände dem 
Interesse der Rechtsrichtigkeit entgegen-
stehen. Sowohl die Ermessensüberschrei-
tung als auch der Ermessungsmissbrauch 
stellen Rechtswidrigkeiten dar, die durch 
Bescheidbeschwerde anfechtbar sind.

Zusammenfassung
Ermessensentscheidungen sind kei-
ne Willkürentscheidungen, sondern 
müssen unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Falles, bei sorgfältiger 
Abwägung von Billigkeit und Zweck-
mäßigkeit sowie nach der Intention der 
jeweiligen Norm getroffen und ausrei-
chend begründet werden. Geschieht 
dies nicht, wird eine Bescheidbeschwer-
de angebracht sein. n
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Sowohl die  
Ermessensüber-
schreitung als 
auch der Ermes-
sensmissbrauch 
stellen Rechtswid-
rigkeiten dar, die 
durch Bescheid-
beschwerde 
anfechtbar sind.
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Jeder von uns hat Außenprüfungen erlebt, bei denen es auf-
grund der Nichtordnungsmäßigkeit der Buchführung zu 

einer Schätzung gekommen ist. Rechtsgrundlage hiefür ist  
§ 184 BAO. Der VwGH bestätigte wiederholt, dass derjenige, 
der zu einer Schätzung Anlass gibt, die mit der Schätzung ver-
bundenen Nachteile gegen sich gelten lassen muss, weil die 
Schätzung eben nur mit Wahrscheinlichkeitsüberlegungen 
angestellt werden kann. Wie verhält es sich aber im Finanzstraf-
recht? Grundsätzlich hindert die Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen nicht die Annahme einer Abgabenhinterziehung, 
die erforderliche Schätzung kann finanzstrafrechtlich nicht 
privilegiert sein.

Allerdings hat die Finanzstrafbehörde – anders als im vorge-
lagerten Abgabenverfahren – die Beweislast für die Richtigkeit 
der Schätzung. Somit ist eine bedenkenlose „1:1“-Übernahme 
eines abgabenrechtlichen Schätzungsbetrages für das Finanz-
strafverfahren und der Verweis darauf daran zu messen, ob den 
strafrechtlichen Beweislast- und Beweismaßgrundsätzen ent-
sprochen wurde.

Während in Schätzungsfällen die „größte Wahrscheinlich-
keit“ ausreicht, bedarf es in Strafsachen – in freier Beweiswür-
digung – der festen Überzeugung des Richters, dass er von der 
Qualität (Plausibilität) der abgabenbehördlichen Schätzung 
überzeugt ist.

Bei verbleibendem Zweifel gilt „in dubio pro reo“ als 
Ausfluss der Unschuldsvermutung, gerade bei Schätzungen 
müssten also Zweifel zugunsten des Beschuldigten wirken. 

Der VwGH hat auch judiziert, dass der abgabenrechtlichen 
Prüfung die Funktion einer „qualifizierten Vorprüfung“ im 
Hinblick auf die objektive Tatseite zukommt, allerdings ist 
diese korrigierbar.

Insofern wird es in der Praxis an uns als Verteidiger liegen, 
die Schwächen einer vorliegenden Schätzung in Kalkulationen 
oder dergleichen kritisch und nachvollziehbar aufzuzeigen, 
jedenfalls auf berechtigte Zweifel hinzuweisen.

Nur zu behaupten, dass keine Verifizierbarkeit der steuer-
lichen Schätzung gegeben ist, wird also nicht ausreichend sein, 
vielmehr ist es erforderlich darzulegen, aus welchen Gründen 
und Anhaltspunkten die Schätzung nicht übernehmbar ist.

Erst wenn diese Verantwortung des Beschuldigten zur Höhe 
der Verkürzung so unwahrscheinlich ist, dass sie nach mensch-
lichem Ermessen ausgeschlossen werden kann, ist dieser Ver-
antwortung nicht zu folgen.

Gemäß OGH 28.10.2015 (13 Os 3/15p) ist eine pauschale 
Reduktion der im Abgabenverfahren von der Finanzbehörde 
angenommenen Erlösschätzung im Finanzstrafverfahren zu 
begründen, vor allem müssen dabei die Rechenansätze, wie 
man zu den Feststellungen über die Höhe der Verkürzungsbe-
träge gekommen ist, erkennbar sein.

Die Tatsache hingegen, dass Geschäftsvorgänge nicht in 
die Buchhaltung aufgenommen wurden, oder mangelhafte 
Aufzeichnungen reichen im Übrigen für sich allein noch nicht 
aus, um einen Verkürzungsvorsatz anzunehmen. Es bedarf 
vielmehr der Feststellung, welche finanzstrafrechtlich zu ver-
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Mehr oder weniger
FINANZSTRAFRECHT. Über die abgabenrechtliche Schätzung  

im Finanzstrafrecht. Von Klaus Hübner

ZUM AUTOR
Klaus Hübner  
ist Präsident  
der ÖGSW
office@
klaushuebner.at

Bei Zweifel gilt „in dubio pro reo“  
als Ausfluss der Unschuldsvermutung,  
bei Schätzungen müssten als Zweifel  
zugunsten der Beschuldigten wirken.
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antwortenden Vorgänge zu den festgestellten Verkürzungen 
geführt haben.

Oft sind die Ausführungen in BP-Niederschriften aber zu 
ungenau, um unkritisch in das Finanzstrafverfahren übernom-
men zu werden, weil die Prüfer verständlicherweise nur ein 
„Mehrergebnis festmachen möchten“.

Sicherheitszuschläge
Außenprüfungsergebnisse, die Folge eines Beweisnotstandes 
des Steuerpflichtigen sind, werden wegen der anders gelagerten 
Beweislast im Strafverfahren nicht ohne zusätzliche Beweismittel 
übernommen werden können. So sind auch auf bloßen Vermu-
tungen aufbauende Ergebnisse im Abgabenverfahren, wie die oft 
wegen formeller Mängel angesetzten Sicherheitszuschläge, nicht 
strafbestimmend, weil eben eine Vermutung kein Beweis ist.

Ein pauschaler Sicherheitszuschlag ist von den Unsicher-
heitsmerkmalen einer notwendigerweise groben Schätzung 
der Besteuerungsgrundlagen gekennzeichnet. Er kann daher 
für Zwecke eines Finanzstrafverfahrens nicht als taugliche Basis 

für einen Nachweis einer Abgabenverkürzung angesehen wer-
den. Für eine finanzstrafrechtliche Verurteilung ist es vielmehr 
erforderlich, den Nachweis zu erbringen, aufgrund welcher 
Tathandlungen welche betraglich genau bestimmbaren Abga-
benverkürzungen erfolgt sind.

So auch VwGH 28.2.2012, 2008/15/0005:
Sicherheitszuschläge haben die Funktion, mögliche, aber nicht 
erwiesene Verkürzungen zu berücksichtigen. Sicherheitszu-
schläge sind daher regelmäßig bei der Ermittlung des strafrecht-
lichen Verkürzungsbeitrages nicht zu berücksichtigen, weil idR 
davon auszugehen ist, dass die Verkürzungsermittlungen nicht 
strafrechtlichen Beweismaßgrundsätzen entsprechen.

Vergreift sich jedoch die Abgabenbehörde lediglich im Aus-
druck, indem sie den Begriff Sicherheitszuschlag verwendet, ist 
aber die vorsätzliche Abgabenverkürzung in Wahrheit als erwie-
sen anzunehmen, so steht einem solchen Ermittlungsergebnis 
eine unrichtige Ausdrucksweise nicht entgegen (vgl. VwGH 
20.12.1994, 89/14/0149). n

Sicherheits-
zuschläge 
haben die 
Funktion, 
mögliche, 
aber nicht 
erwiesene 
Verkürzungen 
zu berück-
sichtigen.
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Mit ihren aktuellen Investments in 
Wohnbauprojekte schafft die IFA 

AG qualitativ hochwertige Neubau-
wohnungen für Graz. Der Spezialist für 
direkte Immobilieninvestments deckt 
damit die starke Nachfrage nach leist-
barem Wohnraum in attraktiven Lagen 
in der steirischen Landeshauptstadt 
optimal ab und bietet Anlegern Sicher-
heit mit langfristiger Vermietbarkeit und 
stabilen Renditen. 

 „186 Grad | Wohnensemble Graz 
Süd“ liegt in einer beliebten und stark 
nachgefragten Wohngegend im Trend-
stadtteil Straßgang, dem drittgrößten 
Grazer Bezirk. Das Projekt mit einem 
Investitionsvolumen von über 12 Mil-
lionen Euro umfasst 44 Neubau-
wohnungen in Größen von 38 m² bis  
74 m². Alle Einheiten verfügen über 
Eigengarten, Terrasse oder Balkon 
und mindestens einen Tiefgaragen-
stellplatz. Künftige Mieter profitieren 
von optimaler Anbindung an den öf-
fentlichen und den Individualverkehr. 
Darüber hinaus bietet die unmittelbare 
Umgebung umfassende Infrastruktur 
durch Bildungseinrichtungen, Nahver-
sorger und Dienstleister. Investoren 
können sich über das IFA Bauherren-
modell Plus N º– 466 beteiligen. Dabei 
wählen sie die Wohnung für ihr Invest-
ment selbst. Das Wohnungseigentum 
wird nach Baufertigstellung begrün-
det, eine spätere Eigenvermietung ist 
grundsätzlich möglich. Baubeginn ist 
im Herbst 2020, der geplante Einzug 
der ersten Mieter ist im Sommer 2022. 

Im Grazer Stadtteil Eggenberg 
bietet die IFA AG Anlegern mit dem 
Wohnbauprojekt „Baiernstraße 59“ 
ein weiteres attraktives Investment. In 
unmittelbarer Nähe von Schloss Eg-
genberg entstehen 33 Neubauwoh-
nungen in Größen von 40 m² bis 63 m². 
Das Investitionsvolumen beträgt über 
8 Millionen Euro, der Standort zeich-
net sich durch beste Infrastruktur mit 
zahlreichen Nahversorgern, Gesund-
heits- und Serviceeinrichtungen sowie 
umliegende Naherholungsgebiete aus. 
Nahe des Projektstandorts befinden 
sich zudem das LKH Graz, das Grazer 
Unfallkrankenhaus sowie die Shop-
ping City Seiersberg. Eine Beteiligung 
erfolgt über das IFA Bauherrenmodell 

N º– 465. Die Bauarbeiten zur Realisie-
rung des Investments starten im Früh-
jahr 2020, die Fertigstellung ist für das 
Frühjahr 2022 geplant. 

Bei beiden Investments profitieren 
Anleger von indexierten, wertgesicher-
ten Mieterträgen über den Mietenpool 
für vorerst 20 Jahre, soliden Renditen 
nach Steuern sowie Förderungen und 
steuerlichen Begünstigungen. Für Si-
cherheit sorgt der persönliche Eintrag 
der Anteile ins Grundbuch. n

Mehr Informationen zu diesen und  
weiteren Investments der IFA AG  

erhalten Sie unter www.ifa.at/projekte B
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Top-Immobilieninvestment  
der IFA AG in Graz
Graz ist der am dynamischsten wachsende Ballungsraum Österreichs und die Nachfrage nach  
leistbarem Wohnraum ist entsprechend groß. Die IFA AG bietet Investoren aktuell die Möglichkeit,  
mittels Investment in die Wohnbauprojekte „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ und  
„Baiernstraße 59“ von dieser Entwicklung zu profitieren. 

Anleger können 
bei „186 Grad | 
Wohnensemble 
Graz Süd“ selbst 
die Wohnung für 
ihr Investment 
wählen.  
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DIE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN DER ÖGSW

servicenetzwerk

ÖGSWir verbinden  
Menschen und Wissen.
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Um was geht es uns? Vorerst das Al-
lerwichtigste – es ist „top secret“ mit 

Geheimhaltungserklärung! Mit unserem 
Hauptanliegen „Wir wollen Menschen 
und Wissen verbinden“ unterstützen wir 
Kollegen und Kolleginnen dabei, ihr Le-
benswerk gut weiterzugeben. Wenn man 
bedenkt, dass der Kollege, die Kollegin, 
oftmals die Kanzlei ein ganzes Leben 
lang aufgebaut und davon gelebt hat, 
ist es leicht nachvollziehbar, dass für das 
Lebenswerk nicht einfach jeder in Frage 
kommt, der inseriert oder kaufen will. 

Um ein Gespür für den Kanzlei-
übernehmer zu bekommen, haben wir 
bei der ÖGSW eine Plattform – das 
ÖGSW Speeddating – eingerichtet, wo 
Interessenten die Möglichkeit haben, 
einander persönlich kennenzulernen 
und zu spüren, ob da ein potentieller 
Kanzlei-Nachfolger bzw. -Übergeber 
dabei ist. Ohne Verpflichtungen und 
ohne Scheu können Gespräche geführt 
werden unter der Voraussetzung – alles, 
was hier besprochen und gesehen wird, 
bleibt im Raum und geheim. Deshalb 
verlangen wir auch, bevor alles beginnt, 
von den teilnehmenden Kollegen und 
Kolleginnen, eine Geheimhaltungser-
klärung zu unterschreiben. Wer diese 

Hürde schafft, ist dabei. Wir achten in 
diesem Rahmen auf ein angenehmes 
Miteinander, um gute Gespräche zu 
ermöglichen. Das ÖGSW Speeddating 
wird mit einem Erfahrungsbericht eines 
Kollegen und den wichtigsten Facts zum 
Kanzleikauf/-verkauf eingeleitet und 
dann geht es an das Eingemachte. 

Reden, reden, reden – bis der oder 
die Richtige dabei ist. Es gibt Men-
schen, mit denen man auf einer Wel-
lenlänge surft – vielleicht gibt es auch 

die Liebe auf den ersten Blick beim 
Kanzleiverkauf. Erfolgsgarantie können 
wir keine geben. Aber wir haben schon 
einige Kanzleien erfolgreich und zufrie-
den vermittelt und wer weiß, welche 
Kooperation sich ergeben kann, wenn 
Kollegen und Kolleginnen in ent spann-
ter Atmosphäre miteinander sprechen. 

Wie läuft das Speeddating ab?
Nach einem Impulsvortrag haben po-
tenzielle Übergeber und Übernehmer 
die Möglichkeit, sich für jeweils zehn 
Minuten auf separaten Tischen kennen-
zulernen, um relevante Eckdaten vonei-
nander abzufragen. Dabei stellt sich der/
die ÜbernehmerIn persönlich vor mit 
Kanzlei, Mitarbeiter, Klienten und be-
schreibt den/die Traumübernehmer/in. 
Ebenso stellt sich der/die ÜbernehmerIn 
persönlich vor. Danach werden die Ti-
sche gewechselt, bis jeder Übergeber mit 

Top Secret oder: Gibt es  
Liebe auf den ersten Blick?
SPEEDDATING  
KANZLEIÜBERGABE.  
In Kooperation mit der  
KMU-Börse. 
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KVerkaufe sehr günstig Lizenz für BMD CONSULT – Paket I & II  
für 8 User sowie Zusatzlizenzen für Kanzlei CRM, BAKAWA, Lohn BUAK 
und Compass Realtime. Bei Interesse bitte an HOUF Steuerberater +  
Wirtschaftsprüfer GmbH, Tel.: 01/535 50 25-78, E-Mail: office@houf.net

Günstige BMD-Lizenz

Es gibt Menschen, mit denen man auf 
einer Wellenlänge surft. Vielleicht gibt es 
die Liebe auf den ersten Blick auch beim  
Kanzleiverkauf?

24



jedem Übernehmer einmal gesprochen 
hat. Während der Gespräche notieren 
die Teilnehmer ihre relevanten Punkte 
und ob sie ihr Gegenüber gerne wieder-
sehen wollen oder nicht. Kommt es zu 
einer Übereinstimmung, so werden die 
Kontaktdaten zwischen Übergeber und 
Übernehmer ausgetauscht. Was bei oder 
nach den Gesprächen passiert, liegt alles 
in der Hand der Teilnehmer. 

Oft scheitern Kanzleiverkäufe daran, 
dass sich die Kollegen den Verkauf zu we-
nig durchdacht haben. Es braucht einen 
schriftlichen Plan, welche Vorstellungen 
vorliegen. Wie soll der Wunschkandidat 
aussehen? Was muss er mitbringen, da-

mit ich gerne übergebe? Unter welchen 
Voraussetzungen kann ich mir einen 
Verkauf nicht vorstellen? Das Gleiche 
gilt für den Kanzleiübernehmer – vage 
Vorstellungen sind zu wenig. Erst wenn 
eine gewisse Deckungsgleichheit zwi-
schen den Erwartungen beider Parteien 
herrscht, kann eine Kanzlei erfolgreich 
übergeben werden. Unklare Vorstel-
lungen und  Erwartungen führen sehr 
leicht zu Kommunikationsmissver-
ständnissen und unzufriedenen Ergeb-
nissen, wo wertvolle Zeit verschwendet 
wird. Wichtig also – bitte vorher Erwar-
tungen klären und schriftlich festhal-
ten! n

Doris Wagner und Zauberer Christoph 
Kulmer sowie Berufsanwärter bei 
einer Netzwerkveranstaltung in Graz

ÖGSW Vorstandsmitglied und 
Kollegin Doris Wagner leitet den 

Berufsanwärterausschuss in der KSW. Sie 
ist auch in der ÖGSW für die Jungen 
da. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, 
den Aufbau eines wertvollen Netzwerkes 
unter den jungen Berufskolleginnen und 
-kollegen zu fördern und zu erweitern. 
Bereits während der Prüfungszeit können 
Berufsanwärter und -anwärterinnen Kon-
takte knüpfen, Erfahrungen austauschen 
und im besten Fall für immer verbunden 
sein, um sich in beruflichen Belangen 
weiterzuhelfen und zu stärken. Es werden 
immer Situationen vorkommen, wo 
eine zweite Meinung bzw. der Tipp eines 
„Kollegen“ sehr viel wert ist und uns 
besser schlafen lässt. Darum empfiehlt 
Kollegin Doris Wagner bereits in jungen 
Jahren, sich Zeit für das Netzwerken zu 
nehmen, um später Zeit für sich und 
Klienten zu sparen. Bitte teilt uns Eure 
Anliegen mit an sekretariat@oegsw.at, 
damit wir die Interessen der jungen 
Kollegenschaft besser vertreten können. 
Eure Doris Wagner

Netzwerken!
JUNGE ÖGSW. Netzwerken 
für die jungen (wilden)  
SteuerberaterInnen, 
Wirtschafts prüferInnen und 
BerufsanwärterInnen

Wichtig bei einer Kanzleiübergabe
Speeddating-Checkup

	PLAN, wie es nach der Kanzleiübergabe weitergeht:  
Was mache ich danach? Bin ich jetzt schon bereit, loszulassen? 

	PLAN für die Übergabe – Welche konkreten Vorstellungen habe ich  
für den Kanzleiverkauf? Preisvorstellungen, Zahlungsmodalitäten,  
Zeitpunkt, Beteiligung, Weiterarbeit

	PLAN für meine Übernahme – Welche konkreten Vorstellungen  
habe ich für den Kauf? Was biete ich an?

	MATCHING – Passen Menschen und Arbeitsweisen zusammen?

	EHRLICHKEIT

	VERTRAUEN

	SACHLICHKEIT beim Verhandeln – fairer angemessener Preis

Termine in den Bundesländern
Wir haben unser Format ÖGSW Speeddating in Kooperation mit der  
KMU-Börse in Wien erfolgreich getestet und wollen auch den Kollegen  
in den anderen Bundesländern die Gelegenheit geben.  
Hier die nächsten Termine:
	Wien – 20. Februar 2020
	Graz – 30. Jänner 2020
	Linz – 28. Jänner 2020

Bitte melden Sie sich bald über www.oegsw.at oder per E-Mail  
sekretariat@oegsw.at an, damit wir ein gutes Matching-Team zusammen-
stellen können. Es sollten in etwa gleich viel Übergeber und Übernehmer 
beim Dating sein, damit kann man sich ein gutes Bild machen, wer passen 
könnte. 
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Der Nachmittagsseminarblock war wieder intensiv mit zwei Vortragsblöcken 
zur aktuellen Judikatur und den grenzüberschreitenden Dienstleistungen. 

Danach war es Zeit für eine Abkühlung im Schwarzsee – bei allem Respekt vor 
der Umsatzsteuer war das ein unübertrefflicher Genuss. Im Land Tirol entbietet 
man willkommenen Gästen mit einem „Tiroler Abend“ die Ehre. Am zweiten 
Seminartag ging es wieder voll zur Sache mit den umfangreichen Inhalten des 
umsatzsteuerlichen Teils zum AbgÄG 2020. Dieses USt-Intensivseminar steht 
unter der fachlichen Leitung des Tiroler KSW-Landespräsidenten und ÖGSW-
Landesleiters Klaus Hilber mit Unterstützung von Generalsekretärin Sabine 
Kosterski. Die Kitzbüheler Lokalmathadorin und Kollegin Hedwig Bendler 
managte das umfangreiche Rahmenprogramm. Die ÖGSW Tirol freut sich auf 

die nächste USt-Jahrestagung 2020, 
welche wieder im Hotel Rasmushof in 
Kitzbühel über die Bühne gehen wird. 

Merken Sie sich den Termin gleich 
vor: 4. bis 5. September 2020

Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungssaison trafen sich Wirtschaftsprüfer beim 
UPDATE WP 2019. Dem Vortrag von Herbert Houf zum Thema Ent-

wicklung des Berufsstands Stichwort „Projekt WP 2025“ – lauschten nicht nur 
die Kollegen, sondern auch die nächste Generation von Wirtschaftsprüfern, die 
Masterstudierenden der WU Wien vom Institut für Revisions-,Treuhand- und 
Rechnungswesen. Mit der Neufassung des KFS PG 13 „Sonstige Prüfungen und 
andere Bestätigungen“ erscheint eine Neupositionierung und Ausdehnung der 
Tätigkeitsfelder für WP realistisch, skizzierte Houf. Klaus Hirschler brachte die 
im AFRAC diskutierten Aspekte der Änderungen des UGB durch das Anti-Gold-
Plating-Gesetz, ergänzt von Helmut Kerschbaumer um die Stellungnahmen des 
AFRAC. Der Qualitätssicherungsprüfung widmete sich Ulrike Köfler, ergänzt  
um die Erfahrungen von Peter Hofbauer aus Sicht der APAB. Den IWP Aus-
schreibungsleitfaden zur Abschlussprüfung präsentierte Gerhard Marterbauer. 
Heuer referierte Maximilian Schreyvogl über die Erstellung eines Gutachtens  
zum  Steuerkontrollsystem durch den WP als Voraussetzung für das steuerliche 
Monitoring und beendete den Seminartag mit dem Hinweis, dass er nächstes  
Jahr wieder für IFRS zur Verfügung stünde. Ihre Eva Pernt

Nächstes UPDATE WP im Hotel  
Savoyen: 1. Oktober 2020

Der Umsatzsteuer-Blitz in Kitz
TIROL. Die USt-Jahrestagung zum zweiten Mal einzigartig! 

UP TO DATE  
WIEN. Das UPDATE WP 2019 blickt in die Zukunft

In Niederösterreich in der schönen Wachau 
begrüßte Landespräsident Kollege Paul Heis-

senberger rund 90 Kollegen und Kolleginnen bei 
der ÖGSW Immobilientagung in Krems vom 11. 
bis 12. Oktober 2019 – die bereits das zweite Mal 
von ÖGSW Generalsekretärin Sabine Kosterski 
organisiert wurde. Immobilienspezialisten aus der 
Branche und Kollegen Klaus Wiedermann, Ronald 
Wahrlich, Christian Prodinger, Maria Winkl-
hofer und Rechtsanwalt Martin Foerster gaben 
ihr Wissen an die Kollegenschaft weiter. Freitag 
Abend hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre 
individuellen steuerlichen Fälle mit den Experten 
und Kollegen zu diskutieren. Danach ging es zum 
Heurigen nach Mauternbach. Prachtvolles Wetter 
begleitete unsere Tagung und zwischendurch 
schafften es einige Kollegen und Kolleginnen auch, 
durch den Ort zu flanieren oder sich im Wellness-
bereich im Hotel zu erholen. Herzlichen Dank an 
alle Teilnehmer, Referenten, Moderatoren für das 
freundschaftliche Klima.
 
Merken Sie sich den  
nächsten Termin gleich vor:  
16. bis 17. Oktober 2020

Tagung  
in der Wachau
NIEDERÖSTERREICH. Thema Immobilien

Paul Heissenberger, Andrea Sedetka und  
Klaus Wiedermann in der schönen Wachau.

Das USt-Intensivseminar  
vor dem Hintergrund der  
schönen Kitzbüheler Kulisse.
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Summerfeeling – stellt sich in Pörtschach schnell ein.
Wunderschönes Wetter und der Wörthersee, der zum 

Schwimmen einlud. Viele Kollegen nutzten das, um sich 
vom Alltag zu entspannen. Rund 130 KollegInnen genos-
sen die wunderbare Natur und die schöne Kulisse. Die 
fachlich starken Referenten zum Thema „Freie Berufe“ 
machten das Seminar zu einem Highlight. Univ.-Prof. 
Dr. Johannes Reich-Rohrwig ging auf die gesellschafts-
rechtlichen Aspekte ein und behandelte u.a., welche 
Rechtsformen bei freien Berufen Sinn machen. Der 

Steueroptimierer und Kollege Klaus Wiedermann refe-
rierte zu steuerlichen Sonderfragen. Kollege Stefan Steiger 
kümmerte sich um alle sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen und Kollege Martin Schereda schloss das Seminar 
mit der Bewertung von Kanzleien. Fazit: Ein Kurzurlaub 
im Dienste der Klienten und der Fortbildung. Danke 
an Generalsekretärin Sabine Kosterski für die fachliche 
Ausarbeitung des Programms und Tagungsorganisation. 
Ein herzliches Dankeschön den Top-Referenten und den 
Teilnehmern. 

Unser nächstes 
Date in  
Pörtschach:  
18. bis 19. 9. 2020

Pörtschach – Summerfeeling im September
KÄRNTEN. Ein heißer Herbst und das Thema „Freie Berufe“

Neben vielen Praxis-Tipps und der 
Vorstellung verschiedener Erwei-
terungen in der Lohnverrechnung 
und Buchhaltung (z.B. bei der 
automatisierten Verarbeitung des 
elektronischen Kontoauszuges), 
standen vor allem die Neuerungen 
in den Bereichen Belegverar-
beitung und Digitalisierung im 
Mittelpunkt.

„Für Unternehmen gilt ja ab 
1.1.2020 bekanntlich die Verpflich-
tung, dass behördliche Dokumente 
ausschließlich auf elektronischem 
Wege zugestellt werden. Damit die 
RZL Anwender auch dabei von der 
Verfügbarkeit digitaler Daten und 
Informationen profitieren können, 
wird im RZL Kanzlei-Informations-
System eine einfache und be-

queme Anbindung an das USP 
(Unternehmens-Service-Portal) 
geschaffen“, so StB Mag. Franz 
Glechner, Geschäftsführer der RZL 
Software.

„Auch unsere Erweiterungen 
beim Arbeiten mit Workflows im 
RZL PDF-Manager Premium, die 
neue automatische Synchroni-
sation von Belegen und Daten 
zwischen Steuerberater und 
Mandant und die Neuerungen in 
der RZL Belegverarbeitung stießen 
auf reges Interesse. Wir stehen 
ständig im Dialog mit Anwendern 
und Behörden, um so die RZL 
Programme noch praxisgerechter 
und effizienter zu machen. Darauf 
legen wir sehr viel Wert“, so Mag. 
Glechner weiter.

Wissen bringt Vorsprung!
Mit Software von RZL am Puls der Zeit!
Über 1.000 Mitarbeiter aus den RZL Anwender-Kanzleien nutzten die Gelegenheit,  
sich im Rahmen der österreichweit stattfindenden Schulungen über aktuelle  
Neuerungen in den RZL Software-Lösungen zu informieren.
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Wenn auch Sie Interesse an einer bewährten, modernen und 
effizienten Software-Lösung für Ihre Kanzlei haben, melden Sie 
sich einfach bei RZL Software und vereinbaren einen kosten-
losen Präsentationstermin vor Ort in Ihrer Kanzlei!
 
RZL Software GmbH
4911 Tumeltsham OÖ, Hannesgrub Nord 35
Tel. 07752/252 DW 65 (Vertrieb)
Software@rzl.at

Besuchen Sie uns auf rzlSoftware.at
facebook.com/rzlSoftware
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neueberufsfelder

Der häufigste Anwendungsfall von 
Due Diligence-Prüfungen sind 

Unternehmenstransaktionen. Neben der 
klassischen Unternehmensbewertung zur 
Kaufpreisfindung bildet die Due Dili-
gence die wesentlichen Einflussfaktoren, 
d.h. vor allem Chancen und Risiken, des 
potentiell zu erwerbenden Unterneh-
mens ab. Unser Beratungsfeld liegt hier-
bei zumeist auf der steuerlichen (Tax Due 
Diligence) und der hier näher beschrie-
benen betriebswirtschaftlichen Ebene 
(Financial Due Diligence). In dieser wird 
die finanzielle Situation des Unterneh-
mens durchleuchtet – sowohl vergangen-
heitsbezogen als auch zukunftsorientiert 
hinsichtlich der Planungsrechnung und 
des Planungsprozesses. Eine vollumfäng-
liche Due Diligence-Prüfung beinhaltet 
weiters die Legal und Commercial Due 
Diligence.

Welche Rolle nimmt der  
Wirtschafts treuhänder im  
Transaktionsprozess ein?
In der Funktion des Beraters können 
wir unsere Kunden in allen Phasen 
der Transaktion begleiten. Grundsätz-
lich gibt der potentielle Erwerber oder 
Investor eine Due Diligence-Prüfung 
in Auftrag (Buy Side Due Diligence). 

Gut beraten
TRANSAKTIONSPROZESS. Wer als Kaufinteressent eines Unternehmens oder von  

Unternehmensanteilen sprichwörtlich nicht die Katze im Sack kaufen möchte, ist gut beraten  
eine Financial Due Diligence-Prüfung durchzuführen. Von Nicole Lugger

ZUR AUTORIN
Mag. Nicole Lugger 
ist Unternehmens-
beraterin
nicole.lugger@
gaedke.co.at

Hierbei starten wir zunächst mit stra-
tegischen Überlegungen, der Analyse 
des Zielunternehmens aus zugänglichen 
Geschäftsberichten, Jahresabschlüssen 
etc. und fordern darüber hinaus Infor-
mationen direkt beim Zielunternehmen 
an. Die Daten werden in weiterer Folge 
in einem elektronischen Datenraum 
für einen eingeschränkten Nutzerkreis 
freigegeben und eine Geheimhaltungs-
vereinbarung getroffen. Weitere, detail-
liertere Informationen zum Unterneh-
men, der finanziellen Ist-Situation, dem 
Berichtswesen, der Organisationsstruk-
tur und der Unternehmensplanung 
werden zumeist im Rahmen offener 
Fragerunden von der Geschäftsleitung 
des zu erwerbenden Unternehmens be-
antwortet. Dies ist besonders wertvoll, 
da neben den bereits bekannten Hard 
Facts auch die Soft Facts gut beob-
achtet werden können. In einer ersten 
Analyse werden so genannte Dealbrea-
ker identifiziert oder ausgeschlossen. 
Wer noch keinen detaillierten Due 
Diligence-Bericht erstellen oder beauf-
tragen möchte, sondern einen ersten 
Überblick über mögliche Stolpersteine 
haben möchte, kann die Ergebnisse im 
so genannten Red-Flag-Report abbilden 
und danach die Entscheidung treffen, 

ob man im Transaktionsprozess fort-
fahren möchte oder dies verwirft. Wird 
diese Frage bejaht, geht es in die tiefer-
gehende Due Diligence-Prüfung. Nach 
Abschluss derselben erfolgt die Abgabe 
eines verbindlichen Anbots, in dem die 
Vertragsinhalte vom nominierten Ver-
handlungsteam festgelegt werden. Dazu 
gehören Kaufpreis, Übergabezeitpunkt, 
Haftungen, Gewährleistungen, Bedin-
gungen, Garantieforderungen etc. In 
dieser Phase der Transaktion können 
wir unser Know-how und unsere Erfah-
rung vor allem in strategischen Frage-
stellungen einbringen – in Vorgabe und 
auch in der Analyse des Vorhabens des 
Vertragspartners. 

Due Diligence nur aus Käufersicht?
Vertreten wir unsere Kunden auf der 
Verkäuferseite, macht die Erstellung der 
(Vendor) Due Diligence vor allem des-
wegen Sinn, weil der Transaktionsprozess 
beschleunigt und Schwächen und auch 
Risiken des zu veräußernden Unter-
nehmens noch vor den Analysen von 
Kaufinteressenten identifiziert und be-
seitigt werden können. Ein interessantes 
Beratungsfeld, kennt doch niemand die 
betriebswirtschaftlichen Fakten unserer 
Kunden besser als wir … n ©
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Neben der klassischen 
Unternehmensbewertung 

zur Kaufpreisfindung 
bildet die Due Diligence  

die wesentlichen  
Einflussfaktoren ab.



changemanagement

Jeder von uns kennt Sprüche wie: „Unsere Gesundheit ist das 
höchste Gut.“ Besonders in Change-Management-Prozes-

sen, wenn es im Alltag nicht nur stressiger ist, sondern auch 
der Geist mitziehen muss, um die Veränderung zu akzeptieren, 
wird es umso wichtiger, im Change nicht auf die Gesundheit 
zu vergessen. Aus den USA gibt es in der Elite ein weit verbrei-
tetes Denken, Gesundheit als „Investment“ zu betrachten und 
auch dafür „Kapital“ in Form von Zeit und Geld zu investieren. 
Rational betrachtet ist es auch vernünftig, hier rechtzeitig zu in-
vestieren, denn die meisten Menschen würden gegen Ende des 
Lebens jede Summe zahlen, um ein Jahr mehr zu bekommen. 
Im mittleren Lebensalter bekommen Sie ein (statistisches) Jahr 
mehr auf diesem Planeten relativ günstig. 

Der eigene Entschluss zählt!
In der Praxis gibt es 3+1 Dinge, die Sie machen können, um Ihr 
Leben zu verlängern. Die ersten drei sind Essen (und Trinken), 
Bewegung und Mindset. Das +1 ist die medizinische Vorsorge 
und Versorgung. 

Wer auf diese Dinge achtet, ist fitter, leistungsfähiger und 
lebt länger. Um hier nachhaltig eine positive Veränderung zu 
erzielen, haben sich folgende drei Schritte bewährt:
1. Ein innerer Entschluss, seiner eigenen Gesundheit und 

Wohlbefinden Priorität zu geben: Am besten schreibt man 
sich den Entschluss auf, hängt ihn an die Pinnwand und 
erzählt es möglichst vielen Menschen. Das erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass man das auch einhält.

2. Passende Wege finden, wie Essen, Bewegung und die Arbeit 
am Mindset persönlich gestaltet werden können: Welches 
Essen passt für mich? Welche Bewegung macht mir Spaß? 
Hier hilft oft professionelle Unterstützung und sich selbst 
Zeit geben. Für manche Menschen ist Meditation eine ide-
ale Entspannungsform, für andere ein Alptraum. Vielleicht 
brauchen manche Krafttraining, um Entspannung und 
Stabilität zu erlangen. Bis jemand herausgefunden hat, was 
wirklich passt, vergeht oft viel Zeit. Nehmen Sie 
sich für die Umsetzung auch professionelle 
Unterstützung, damit kommen Sie schnel-
ler ans Ziel.

3. Strukturieren Sie das Vorhaben wie ein 
Projekt: Bewegung kommt auf den Ter-
minkalender. Überlegen Sie sich, wie 
und wo Sie Ihr regelmäßiges Mittagessen 
einnehmen. Wie kann das Essen zuhau-

„Investment“ Gesundheit
VORSORGE. Wie wir während notwendiger Change-Prozesse fit  

und leistungsfähig bleiben. Ein Leitfaden. Von Günther Malek

ZUM AUTOR
Dr med. Günther 
Malek ist Medizi-
nischer Leiter von 
TRINICUM Zen-
trum für integra-
tive Medizin und 
Schmerztherapie
www.trinicum.at 

se mit der Familie gestaltet werden? Sie können auch Ihr 
Unternehmen in diesen Prozess miteinbinden und gesund-
heitsfördernde Maßnahmen setzen. Die höhere Leistungs-
fähigkeit Ihrer Mitarbeiter und geringere Krankenstandsta-
ge werden Ihre Aufwendungen nicht nur ideell vergüten. 

Die Schulmedizin kennt nur gesund und krank
Die klassische Schulmedizin kennt nur gesund und krank. Die 
traditionellen Medizinformen haben sich immer schon mit 
dem Dazwischen beschäftigt. Das zeigt sich nur in vermehrter 
Müdigkeit, Schwitzen oder Unruhe. Das kann mit Ernährung, 
die das Wissen der Traditionellen Chinesischen Medizin be-
rücksichtigt, oft leicht gelöst werden. Keine Angst, Sie können 
damit ganz normal leben. Sie müssen nur einige neue Prinzipi-
en berücksichtigen. Dasselbe gilt auch für die Bewegung. Bei 
der Wahl der Sportart kommt es nicht nur auf persönliche Prä-
ferenzen, sondern auch auf die alltäglichen Herausforderungen 
an. Monotone Bewegungen wie etwa Laufen sind gut für die 
Reizverarbeitung und eignen sich für reizintensive Arbeiten mit 
viel Kundenkontakt, wechselnden Anforderungen und compu-
tergestütztes Arbeiten. Krafttraining hingegen eignet sich vor 
allem für einen schnellen Abbau von Stresshormonen wie Cor-
tison und Adrenalin. Zudem kann man sich dabei körperlich 
verausgaben, es hat daher eine beruhigende Wirkung.

Erkennen Sie Probleme, noch bevor sie zum Problem wer-
den! Viele Erkrankungen setzen nicht schlagartig ein, sondern 
entwickeln sich. Eine Präventionsuntersuchung kann nicht 
nur frühzeitig Krankheiten entdecken, sondern gibt auch Ori-
entierung. Auf unsere Gesundheit zu achten, ist nicht nur ein 
Mehrwert, sondern ein wertvolles Gut, auch in Veränderungs-
prozessen. n
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W ie sehen Sie als junge 
Steuerberater-Berufsan-
wärterin die Zukunft der 

Branche? Besonders in Hinblick auf 
das Thema „Digitalisierung“?
Das Thema „Digitalisierung“ ist zurzeit 
in aller Munde. Für mich ist Digita-
lisierung mehr als nur technologischer 
Fortschritt. Digitalisierung ist Teil 
meiner eigenen beruflichen Zukunft. 
Um sich selbst und die Kanzlei auf die 
neuen Herausforderungen bestmöglich 
vorzubereiten, muss man das Thema 
meiner Meinung nach proaktiv, mög-
lichst breit denkend und strategisch 
analysieren. Konkret bedeutet das für 
mich, sich klar zu machen, dass es nicht 
nur mit der Einführung neuer Software 
getan ist, sondern vielmehr einer klaren 
Zielvorstellung und daraus abgeleiteten 
strategischen Maßnahmen bedarf. Dies 
beinhaltet aber auch das Hinterfragen 
von alten Denkmustern und den Aufbau 
neuer Kompetenzen – auch im Bereich 
der Personal- und Organisationsentwick-
lung. Ich sehe vor allem viele neue Chan-
cen, sowohl für Arbeitgeber- als auch 
Arbeiternehmerschaft.

Was bedeutet die Digitalisierung 
also konkret für Personal- und Orga-
nisationsentwicklung einer Kanzlei?
Konkret drängt sich für mich vor allem 
die Frage zur Arbeitsorganisation und 
Arbeitsplatzgestaltung auf. Wird es in 
Zukunft noch zeitgemäß und zwingend 
notwendig sein, Montag bis Freitag 
an einem fixen Arbeitsplatz zu sitzen? 
Oder werden flexible Arbeitszeitmodelle, 
Home Office, Desk-Sharing und Co-
Working Spaces zunehmend wichtiger 
werden? Vieles in diesem Bereich mag 
durch rechtliche Vorgaben beeinflusst 
bzw. reglementiert sein. Ich denke aber 

sehr wohl, dass die Digitalisierung auch 
in diesen Bereichen Veränderungen mit 
sich bringen wird. Durch innovative und 
flexible Konzepte zur Arbeitszeitgestal-
tung und zum Arbeitsort können sowohl 
aus Sicht der Arbeitnehmer als auch Ar-
beitgeber attraktive Vorteile entstehen.

Müssen sich Kanzleien aus Ihrer 
Sicht komplett neu erfinden, um  
weiterhin wettbewerbsfähig zu sein? 
Ich denke nicht, dass man sich komplett 
neu erfinden muss. Für etablierte Steu-
erberatungskanzleien mit historisch ge-
wachsenen Strukturen ist Digitalisierung 
aber natürlich auch ein gewisser Schritt 
ins Ungewisse. Innovative Softwarelö-
sungen werden in vielen Geschäftsbe-
reichen noch mehr Einzug halten und 
sogar automatisierte Prozesse ermögli-
chen. Dann stellt sich zwangsläufig die 
Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal 
der Kanzlei. Umso wichtiger wird es, 
denke ich, sein, dass die Führungskräfte 
die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zum Thema „Digitalisierung“ mit 
ins Boot holen und gemeinsam Ideen für 
die Zukunft entwickeln. Das Resultat 
sollte einer Art „Digitalisierungsstory“ 
sein, welche die eigenen Alleinstellungs-

merkmale und Spezialisierungen nach 
innen und außen kommuniziert. Dazu 
benötigt es ein gemeinsames Mindset, 
eine gute interne Kommunikation und 
einen stimmigen Auftritt nach außen. 
Außerdem müssen wir unsere Dienstleis-
tungen auch an die geänderten Bedürf-
nisse aller Klienten und deren Geschäfts-
modelle bzw. -strukturen anpassen. 

Sie sehen vor allem die Chancen  
für die Digitalisierung. Kann es  
aber nicht auch negative Folgen  
des digitalen Wandels geben?
Meinen Sie die möglichen Einsparungen 
im Bereich des Personals? Ich denke 
nicht, dass digitaler Wandel oder Au-
tomatisierung zwangsläufig zu Einspa-
rungen beim Personal führen muss. Im 
Gegenteil, ich denke, dass auch in der 
digitalen Zukunft der Erfolg einer Kanz-
lei sehr stark und in erster Linie von den 
handelnden Personen abhängen wird. 
Genauso wie in adäquate technische In-
frastruktur investiert werden muss, sollte 
auch in das „Human Capital“ investiert 
werden und der Mensch im Mittelpunkt 
stehen. Die Stellenbeschreibungen in-
nerhalb einer Steuerberatungskanzlei 
werden sich aber durch die zunehmende 
Komplexität der Gesetzgebung, durch 
neue oder sich verändernde Unterneh-
mensstrukturen und Geschäftsmodelle 
der Klienten und Klientinnen sowie 
immer größer werdende Datenbestän-
de verändern. Das wird möglicherweise 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer auch veränderte Aufgabengebiete 
nach sich ziehen. Deshalb ist es meiner 
Meinung nach auch unabdingbar in die 
Ausbildung, das Fachwissen und die In-
teressen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu investieren. n

Vielen Dank für das Gespräch! 

Digitalisierung breiter denken
FRAGEBOGEN. Über die Zukunft der Branche.  

Vier Fragen an Hanna Poss.

berufsanwärter

Hanna Poss, LLM, 
MA, BSc, LLB,
ist Berufsan-
wärterin in Wien
hanna.poss@ 
steirer-mika.at

Ich denke nicht, dass  
digitaler Wandel zwangs-
läufig zu Einsparungen 
beim Personal führen 
muss. Im Gegenteil, ich 
denke, dass der Kanzlei-
erfolg auch in Zukunft von 
den handelnden Personen 
abhängen wird ...
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Unsere Branche wird in Zukunft 
noch viele Veränderungen erleben. 

Allein die Tatsache, dass Steuerwissen 
weltweit zugänglich ist, wird die Zu-
sammenarbeit mit unseren Klienten 
stark verändern. Digitale Entwicklun-
gen werden unsere Branche weiter ver-
ändern. Die Klienten werden kritischer 
und hinterfragen das Preis-Leistungs-
Verhältnis unserer Dienstleistung Steu-
erberatung oder/und Wirtschaftsprü-
fung. Gerade aus den Erfahrungen der 
letzten Krisen und mit neuen Gefahren 
vor Augen nutzen Klienten jede Mög-
lichkeit zur Kostensenkung. Hier ist 
auch unsere Branche nicht ausgenom-
men.

Persönlicher Kontakt
Ein großer Vorteil der Steuerberater- 
und Wirtschaftsprüferbranche ist der 
persönliche Kontakt zu unseren Klien-
ten, das heißt die klientenorientierte 
und individuelle Betreuung. Das Steu-
errecht hat so manches mit fremden 
Gewässern gemeinsam: Auch geschickte 
Seeleute verlassen sich dort zur Sicher-
heit auf erfahrene Lotsen, um erfolg-
reich ihren Ankerplatz zu finden. Und 
diese erfahrenen Lotsen sind WIR.

Ich weiß, dass man ein richtiges 
Gefühl für eine Firma und ihre Mitar-
beiter vor allem dann bekommt, wenn 
man sie auch persönlich besucht. Wir 
werden in Zukunft noch stärker vom 
Vertrauensvorschuss unserer Klienten 
leben – und dafür bedarf es einer star-
ken Persönlichkeitsentwicklung, für 
die  wir verstärkt unsere Kommunika-
tion ausbilden. Zahlen und Fakten sind 
Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. 
Unsere Leistung erbringen wir jedoch 
für Menschen – für Unternehmer, Mit-
arbeiter und Familienangehörige. Steu-

erberater sind Wegbegleiter. 
Viele Menschen klagen im 
Arbeitsalltag über schlechte 
Kommunikation, mangeln-
de Informationsweitergabe 
und Missverständnisse.

In persönlichen Gesprächen 
können wir Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer eine At-
mosphäre schaffen und 
emotional berühren. Ma-
schinen können das nicht. Wir haben 
die Chance, Klienten mit unserer Per-
sönlichkeit zu akquirieren und an uns zu 
binden und weitere Dienstleistungen zu 
verkaufen, wenn wir überzeugen. 

Eigentlich muss man sich nur selbst 
beobachten: Wie reagieren wir auf 
Dienstleistungen? Welchen Arzt wählen 
wir aus? Welcher Architekt trifft unse-
ren Geschmack? Wer betreut unser Tier 
am besten? Wem trauen wir mehr zu? 

Wir stimmen Menschen zu, die un-
sere Bedürfnisse erfüllen. Und das je-
mand nur, wenn er uns richtig zugehört 
hat. Im Netz wird Kommunikation (lat: 
communicatio) definiert als der Aus-
tausch oder die Übertragung von Infor-
mationen, die auf verschiedene Arten 
(verbal, nonverbal) oder verschiedenen 
Wegen (Sprechen, Schreiben) stattfin-
den kann.

Viele Missverständnisse
Klingt eigentlich ganz einfach, aber die 
menschliche Kommunikation birgt so 
viele Interpretationsmöglichkeiten und 
Missverständnisse, auf die man Rück-
sicht nehmen sollte. Allein die Stimme 
und der Blickkontakt können vieles 
bewirken und verändern. Wenn man 
Gestik und Mimik noch dazu nimmt 
oder gar nur telefoniert – und alles 
von der Stimme abhängt, wird klar, 

Maschinen können das nicht
KLIENTENKONTAKT. Die Zukunft der Beratungsbranche –  

menschliche Kommunikation. Von Andrea Sedetka

dass es notwendig sein wird, in diese 
Werkzeuge verstärkt zu investieren. Wir 
sind gefordert, unsere Stimme, unser 
Auftreten, unsere Gestik zu trainieren 
und als Fähigkeit in der Steuerberatung 
und in der Wirtschaftsprüfung zu nut-
zen. Durch die technologischen Tools, 
die wir in unseren Kanzleien einsetzen 
können, werden wir mehr am Klienten 
arbeiten und präsenter in deren Köpfen 
werden. Wir haben die Möglichkeit, 
wenn wir die digitale Welt besser nüt-
zen, uns mehr um unsere Klienten zu 
kümmern. Wir haben die Chance, am 
Unternehmen des Klienten mitzuge-
stalten und dem Klienten ein Berater zu 
sein und ihm strategische Hilfestellung 
anbieten zu können. 

Durch eine gute Kommunikation 
können wir unser umfassendes betriebs-
wirtschaftliches und juristisches Wissen 
dem Klienten viel besser näherbringen 
und so eine Vertrauensbasis schaffen, 
die uns und unseren Klienten Erfolg 
bringt. n©
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Im persönlichen 
Gespräch können 
wir Steuerberater 
emotional berühren.



Gemäß § 239 Abs. 1 Z 4 lit a UGB sind im Anhang einer 
(mittel)großen Gesellschaft die Bezüge der Mitglieder 

des Vorstands (bzw. der Geschäftsführer), des Aufsichtsrates 
oder ähnlicher Einrichtungen gesondert für jede Personen-
gruppe anzuführen. Im Rahmen von Abschlussprüfungen ist 
oft festzustellen, dass diese Anhangangabe fehlerhaft ist oder 
sogar gänzlich fehlt.

Definition der Bezüge
Bereits das Gesetz definiert, dass die gewährten Gesamtbezü-
ge des Geschäftsjahres heranzuziehen sind und diese neben 
den Gehältern auch Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschä-
digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art umfassen. Nebenleistungen sind beispiels-
weise Zins- und Preisvorteile, Jubiläumsgeldzahlungen oder 
Begünstigungen bei Inanspruchnahme von Leistungen der 
Gesellschaft. Einzurechnen sind auch Bezüge, die nicht aus-
gezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt oder 
zur Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden. Sachbe-
züge sind nach den steuerlichen Sachbezugswerten zu bewer-
ten. Anders als Pauschalvergütungen für Auslagenersätze sind 
Auslagenersätze nach Einzelabrechnung (z.B. Reisekosten) 
nicht angabepflichtig.

Anzugeben sind nur die Bruttobezüge exkl. Lohnneben-
kosten, somit nicht die gesamten Personalkosten. War ein 
ganzjährig Angestellter nur einen Teil des Geschäftsjahres 
Organmitglied, sind nur die Bezüge dieses Zeitraumes her-
anzuziehen.

Es sind jeweils Aktivbezüge der Organmitglieder sowie 
in Summe Ruhe- und Hinterbliebenenbe-
züge der früheren Organmitglieder 
darzustellen. Zu den Ruhebe-
zügen gehören anlässlich 
des Ausscheidens bezahl-
te Abfertigungen und 
Abfindungen, Prämien 
und laufende Pensions-
zahlungen sowie m.E. 
auch Aktivbe-
züge, die für eine 
Zeit noch weiter-
bezahlt werden, in 
der das Organmitglied 

Anhangangabe zu Organbezügen
UGB. Anhangangabe zu den Bezügen der Organmitglieder  

und in welchen Fällen sie unterbleiben können. Von Martin Schereda

wirtschaftsprüfer
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bollenberger.at

bereits ausgeschieden ist, bzw. nachträglich gewährte Ak-
tivbezüge für vergangene Geschäftsjahre, nicht jedoch Ur-
laubsabfindungen.

Bezüge durch verbundene Unternehmen
Das UGB sieht vor, dass auch Bezüge anzugeben sind, die 
Mitglieder des Vorstands (der Geschäftsführung) von ver-
bundenen Unternehmen erhalten. Diese sind sogar gesondert 
anzuführen. Fraglich ist allerdings, welcher Betrag anzugeben 
ist. Wenn eine Person in mehreren verbundenen Unterneh-
men gesetzlicher Vertreter ist, sind nach einem Teil der Lehre 
die Gesamtbezüge in allen diesen Gesellschaften anzugeben, 
wobei auf den Doppelausweis besonders hingewiesen wer-
den kann. Nach einem anderen Teil der Lehre ist nur jener 
Betrag auszuweisen, der an das jeweilige Unternehmen wei-
terverrechnet wird. M.E. ist letzterer Ansicht zu folgen und 
ein Doppelausweis überschießend. Abweichendes wird m.E. 
nur dann gelten, wenn die Weiterverrechnung an das berich-
tende Unternehmen nicht fremdüblich bzw. überhaupt nicht 
erfolgt.

Schutzklausel
Gemäß § 242 Abs. 4 UGB kann die Angabe der Organbezüge 
unterbleiben, wenn sie weniger als drei Personen betreffen. 
Diese Schutzklausel ist getrennt auf die Gesamtsumme und 
auf die Untergruppen anzuwenden. Sind beispielsweise vier 
Geschäftsführer tätig und erhalten davon zwei Geschäftsfüh-
rer ihren Bezug direkt durch die Gesellschaft, die anderen 
beiden durch die Muttergesellschaft, muss die Gesamtsumme 
angegeben werden, nicht jedoch die Untersummen. 

M.E. ist die Schutzklausel nicht anzuwenden, wenn we-
niger als drei Organmitglieder eine Vergütung erhalten, aber 
dennoch drei oder mehr Organmitglieder bestellt sind.

Waren zwar zum Bilanzstichtag weniger als drei Geschäfts-
führer, aber während des Geschäftsjahres drei oder mehr Ge-
schäftsführer gleichzeitig tätig, kommt die Inanspruchnahme 
der Schutzklausel nicht in Betracht. Waren nie mehr als zwei 
Geschäftsführer gleichzeitig tätig, kann die Befreiung m.E. 
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn auf das 
gesamte Geschäftsjahr gesehen mehr als zwei Geschäftsführer 
tätig waren. Ist die Überschneidung des Vorgängers und des 
Nachfolgers zeitlich nur geringfügig, wird m.E. die Anwend-
barkeit der Schutzklausel dennoch argumentierbar sein. n ©
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Mehr Anwendungssicherheit!
STEUERRECHT. Steuervereinfachung war gestern – 

 „Tax Certainty“ ist heute! Von Verena Trenkwalder 

imfokus

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, 
aber auch von einem Großteil des Berufsstandes 

ging am 16. September zum ersten und ganz sicher nicht zum 
letzten Mal in Paris der OECD Tax Certainty Day über die 
Bühne. In der Ankündigung dieses Events wurde u.a. ausge-
führt, dass Digitalisierung der Wirtschaft und neue Geschäfts-
modelle den Druck auf die Betriebsprüfung erhöhen und viele 
Änderungen im internationalen Steuerrecht initiieren. Daher 
widmet sich die OECD an diesem Tax Certainty Day, aber 
auch in ihrer laufenden Arbeit, der Frage, wie man das Steuer-
recht, wenn schon nicht einfacher, so doch sicherer machen 
kann. 

Der ernüchternde Befund: Einfacher wird es nicht!
In den letzten Jahren ist das Steuerrecht nicht einfacher gewor-
den, vielmehr haben die nationalen Gesetzgeber einen immer 
undurchdringlicheren Steuerdschungel geschaffen. Bisher war 
der Wunsch der Steuerpflichtigen und der Berater, Rechts-
sicherheit zu haben, d.h. einfache und klare Vorschriften, die 
aufeinander abgestimmt sind und die auch über eine gewisse 
Zeit unverändert bleiben. Von diesem Wunsch werden wir uns 
wohl oder übel verabschieden müssen: Eine signifikante Ver-
einfachung des Steuerrechts ist weder im nationalen und schon 
gar nicht im internationalen Steuerrecht in absehbarer Zukunft 
realistisch. Vielmehr werden wir mit der erhöhten Komplexität 
in der Post-BEPS-Ära leben müssen. Die neue Forderung ist 
die nach Tax Certainty, oder ins Deutsche übersetzt „Anwen-
dungssicherheit“. 

Tax Certainty – Sicherheit geht vor!
Tax Certainty bedeutet, dass die Steuerpflichtigen möglichst 
frühzeitig, idealerweise sogar im Vorhinein, in möglichst vie-
len Staaten Sicherheit über die zu erwartende Steuerbelastung 
haben. Dazu kann ohne Eingriff in die komplexen materiellen 
Steuergesetze auf verfahrensrechtlicher Ebene zumindest ein 
tauglicher Rahmen geschaffen werden. Die diskutierten Instru-
mente sind verbindliche Auskünfte (Rulings), APAs, Coopera-
tive Compliance (in Österreich z.B. die begleitende Kontrolle), 
Joint Audits, das International Compliance Assurance Pro-
gramme der OECD, Verständigungs- und Schiedsverfahren. 

Anläßlich des Tax Certainty Days wurde auch die MAP-Sta-
tistik (Mutual Agreement Procedure Statistics) für 2018 veröf-
fentlicht. Demnach sind besonders viele Verfahren in Deutsch-

land und den USA anhängig, Österreich liegt mit 311 offenen 
Fällen per Ende 2018 auf Rang 11. In Summe sind in den rund 
90 ausgewerteten Staaten über 9000 Fälle per Ende 2018 offen, 
Tendenz leider steigend. Von den 2018 abgeschlossenen Fällen 
konnten immerhin 59 Prozent mit einer Einigung abgeschlos-
sen werden, die eine (fast) vollständige Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung bedeutet, und rund 20 Prozent wurden durch 
unilatere Maßnahmen ohne Doppelbesteuerung be reinigt. 

Wie weit sind die Staaten bzw. die Staatengemeinschaft aber 
wirklich auf ihrem Weg zu mehr Tax Certainty? Eine im Rah-
men der Konferenz durchgeführte Befragung zeigte Werte von 
4,9 von Vertretern der Finanzverwaltung und 2,3 von Unter-
nehmensvertretern auf einer Skala von 1 (utterly hopeless) bis 
10 (mission accomplished). 

Quo vadis?
ICAP (International Compliance Assurance Programme) ist 
die von der OECD konzipierte Lösung. Worum geht es? Mul-
tinationale Unternehmen können sich für den Bereich Verrech-
nungspreise und Betriebsstätten bestätigen lassen, dass keine 
bedeutenden steuerlichen Risiken vorliegen. Dazu muss das 
Unternehmen CbC-Reporting, das Konzept des Steuer-IKS 
und Angaben zu bestimmten wirtschaftlichen Größen (z.B. 
Wertschöpfung) offenlegen, die sodann von allen beteiligten Fi-
nanzverwaltungen geprüft und bewertet werden. Bei geringem 
Risiko wird dieser Bereich in den folgenden Betriebsprüfungen 
nicht geprüft, das Risiko von Verrechnungspreiskorrekturen 
geht somit gegen null. Sicher ein spannender Ansatz – vor al-
lem mit großen Parallelen zu unserer begleitenden Kontrolle. n

334/2019

Die OECD wird mit Hochdruck weiter an dem von ihr  
konzipierten ICAP arbeiten, erste Ergebnisse aus dem 
Pilotprojekt werden bereits Mitte 2020 erwartet.
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Finden Sie in 10 Minuten 
Ihre(n) Traumpartner/In/nen für Ihre Kanzlei

Wir laden Sie sehr herzlich zum SKI AND BAO-TALK mit unserem ÖGSW-Spitzenkandidaten 
Herbert Houf ein. Wir freuen uns schon auf den gemeinsamen SKI and TALK EVENT und  
wünschen spannende und erholsame Tage mit vielen Gesprächen und guter Laune! 

SEMINARBEITRAG
WP/StB EUR 35,– netto (ÖGSW EUR 30,–)

Eine Geheimhaltungserklärung wird vor der Veranstaltung von Ihnen eingeholt!

ANMELDUNG
Unter www.oegsw.at oder per E-Mail sekretariat@oegsw.at
Bei Fragen: Sabine Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955, E-Mail: sabine@kosterski.at 

WIEN 
20. Februar 2020

GRAZ 
30. Jänner 2020

LINZ 
28. Jänner 2020

ÖGSW BUSINESS SPEEDDATING  
FÜR DEN KANZLEIKAUF
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Aktuelle Steuertipps 
PRAXIS. Zur Teilwertabschreibung, zum positiven Verkehrswert  

und zur Kleinunternehmerregelung. Nützliche Steuertipps von Klaus Wiedermann

steuertipps

Laut VwGH gibt es keine Bindung 
an ein rechtswidrig gewährtes 

erstes Siebentel nach § 12 Abs. 3  
Z 2 KStG!
Der VwGH führte aus, dass es auf den 
vom BFG in den Mittelpunkt seiner 
Erwägungen gestellten Umstand, dass 
die Teilwertabschreibung im Wurzeljahr 
2005 „rechtskräftig anerkannt“ worden 
ist, nicht ankommt.

In Verkennung der Rechtslage hat 
sich das BFG nicht mit der materiell-
rechtlichen Frage auseinandergesetzt, 
ob die im Jahr 2005 vorgenommene 
Teilwertabschreibung der Beteiligung an 
einer GmbH zu Recht erfolgt ist.

Infolge der Bestimmung des § 12 
Abs. 3 Z 2 KStG, die eine Aufteilung 
der Abschreibung auf den niedrigeren 
Teilwert verteilt auf einen Zeitraum von 
sieben Jahren vorsieht, stellt sich diese 
Frage in jedem der nachfolgenden sechs 
Wirtschaftsjahre, und zwar unabhängig 
davon, ob das „Wurzeljahr“ rechtskräf-
tig veranlagt worden ist. Dies deshalb, 
weil das Gesetz keine zeitliche Begren-
zung der Pflicht zur Bilanzberichtigung 
vorsieht und Beschränkungen, die sich 
aus der Rechtskraft eines Bescheides 
ergeben können, deswegen nicht zum 
Tragen kommen, weil die Bilanzen und 
die Bilanzwerte nicht Gegenstand der 
bescheidmäßigen Feststellung sind.
VwGH 27.6.2019, Ra 2018/15/0040

Laut VwGH ist der für eine Ein-
bringung erforderliche positive 
Verkehrswert ein mit einem Sachver-
ständigengutachten nachweisbarer 
objektivierter Unternehmenswert, 
der nicht der Parteiendisposition 
(etwa durch vorgelagerte Kaufpreis-
vereinbarungen mit dem späteren 
Erwerber) zugänglich ist!

In der Revision wurde die Auffassung 
vertreten, dass der Verkehrswert des 
eingebrachten Vermögens am Einbrin-
gungsstichtag bzw am Tag des Abschlus-
ses des Einbringungsvertrages jedenfalls 
positiv war, „weil bereits vor Errichtung 
des Einbringungsvertrages mit den späte-
ren Erwerbern der Preis für das Gesamt-
unternehmen festgelegt worden war“.

Entgegen dieser Auffassung ist der 
in § 12 Abs. 1 UmgrStG angesprochene 
Verkehrswert ein objektivierter Unter-
nehmenswert, der sich der Parteiendis-
position entzieht. 

Bei der Sachverhaltsfeststellung, ob 
(im Zeitpunkt des Einbringungsvertra-
ges) ein positiver Verkehrswert der einge-
brachten Teilbetriebe vorlag, durfte sich 
das BFG somit auf das Gutachten des im 
Zivilprozess zwischen den Käufern der 
Anteile an der übernehmenden GmbH 
als klagenden Parteien und dem Revisi-
onswerber als beklagter Partei bestellten 
gerichtlich beeideten Sachverständigen 
stützen. Es war nicht an den im Beteili-
gungsverkauf vereinbarten Verkaufspreis 
gebunden.
VwGH 27.2.2019, Ro 2017/15/0039

Laut VwGH verhindert die Klein-
unternehmerregelung die echte 
Steuerbefreiung bei Vermietung an 
Diplomaten
Der Revisionswerber, ein Kleinunterneh-
mer, der gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 
(Umsätze nicht über EUR 30.000,–) un-
echt steuerbefreit war, erzielte Umsätze 
durch die Vermietung von Wohnungen, 
wobei ein Teil dieser Vermietungen die 
Voraussetzungen der echten Steuerbe-
freiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 6 lit d 4. TS 
UStG (Vermietung für Wohnzwecke an 
Mitglieder ausländischer diplomatischer 
Vertretungsbehörden) erfüllte.

Eine unechte Steuerbefreiung schließt 
den Vorsteuerabzug aus, eine echte Steu-
erbefreiung hingegen nicht.

Der VwGH führt in seinem Erkennt-
nis aus, dass das österreichische UStG das 
Verhältnis zwischen den beiden fragli-
chen Steuerbefreiungen nicht regelt, sich 
die Rangordnung jedoch aus einer richt-
linienkonformen Interpretation ergebe.

Die MwStSyst-RL sieht dazu vor, 
dass die Anwendung der Steuer befreiung 
für Kleinunternehmer den Verlust des 
Rechts auf Vorsteuerabzug u.a. für Um-
sätze aus Vermietungen für Wohnzwecke 
an Mitglieder ausländischer diplomati-
scher Vertretungsbehörden bedeutet.
VwGH 12.6.2019, Ro 2018/13/0007 n

ZUM AUTOR
DDr. Klaus  
Wiedermann ist 
Wirtschaftsprüfer
wiedermann@
steuer-bar.at

Zuschreibungen nach ausschüttungs-
bedingten Teilwertabschreibungen sind 
nach Ansicht der Finanzverwaltung 

 steuerwirksam, obwohl die seinerzeitige Abschreibung nicht 
steuerwirksam war. Bei ausschüttungsbedingten Abwer-
tungen von Beteiligungen wegen Einlagenrückzahlungen 
aus Kapitalrücklagen entfällt die Zuschreibungspflicht.  
Die Einlagenrückzahlung hat nämlich zur Verminderung der 
steuerlich relevanten Anschaffungskosten der Beteiligung 
geführt, sodass eine Zuschreibung gegen das Anschaf-
fungskostenprinzip verstoßen würde.©
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Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer in leitenden Funktionen 
geraten zunehmend unter Druck 

– durch die Digitalisierung und die da-
mit einhergehende Geschwindigkeit 
einerseits, die komplexer werdenden 
steuerlichen Beratungsfelder, die Aufga-
bendichte und die ständigen Verände-
rungen andererseits. Wie schafft es ein 
leitender Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer, seine Mitarbeiter, sein Team zu 
führen, zu motivieren, den Überblick 
und die Freude an unserem Beruf zu 
bewahren und selbst in der Balance zu 
bleiben? Um auf diese einprasselnden 
Herausforderungen leichter reagieren 
zu können, kann „Mindful Leadership“ 
helfen – eine achtsame Führung, die al-
len gut tut. 

Der Amerikaner Prof. Dr. Jon Kabat-
Zinn hat das Achtsamkeits- und Me-
ditationstraining MBSR (Mindfulness 
Based Stress Reduction) entwickelt, um 
Stress nachhaltig zu reduzieren und mit 
den Herausforderungen im Leben bes-
ser umzugehen. Wissenschaftliche For-
schungen haben ergeben, dass sich die 
Gehirnstrukturen durch MBSR positiv 
verändern. 

Achtsam führen heißt, nicht sofort 
auf eine Situation zu reagieren, sondern 
diese zuerst urteilsfrei und nicht bewer-
tend auf sich einwirken zu lassen. Erst 
nach einem inneren Dialog wird zeit-
verzögert und bewusst entschieden. Da-
durch, dass zwischen Reiz und Reaktion 
eine kurze Zeitspanne vergeht, kann 
die Führungspersönlichkeit die unter-
schiedlichen Einflüsse von außen und 
von innen wahrnehmen. So bezieht die 
Führungspersönlichkeit ihre Gefühle, 
Gedanken, Intuition und Körperwahr-
nehmung bewusst in die Entscheidung 

mit ein. Diese Form des Bewusstsein-
Managements lässt Raum für Kreativi-
tät, neue Ideen und ein der Führungs-
situation angepasstes Verhalten. Die 
Führungspersönlichkeit kann bewusster 
aufnehmen, was ihr der Mitarbeiter 
mitteilen möchte, welche Ideen, welche 
Möglichkeiten jetzt schon da sind und 
nur aufgegriffen werden müssen. Die 
achtsame Wahrnehmung dieses inne-
ren Prozesses ermöglicht es, der eigenen 
kraftvollen Intuition zu folgen. Ziel des 
Trainings ist es, die eigene Aufmerksam-
keit selbst zu steuern. 

Achtsamkeitsprogramme 
in Konzernen
Google etablierte bereits 2007 unter-
nehmensweit und sehr erfolgreich ein 
„Search Inside Yourself“-Programm, 
eine Art Achtsamkeitsprogramm. Vie-
le Unternehmen sind diesem Beispiel 
gefolgt. Durch Mindful Leadership 
können Führungsaufgaben authenti-
scher, besser und erfolgreicher wahrge-
nommen werden. Studien bestätigen, 

dass durch ein achtsamkeitsbasiertes 
Leadership-Programm der Stresslevel, 
die Mitarbeiterzufriedenheit, die Moti-
vation und das Betriebsklima verbessert 
werden, die Produktivität gesteigert wird 
und Fehlzeiten sowie Fluktuation ver-
mieden werden. Das vernetzte proaktive 
Zusammenarbeiten fördert auch eine 
qualitativ höherwertige Arbeit.

Die Basis für eine achtsame Führung 
ist eine bewusste Selbstführung
Um eine nachhaltige Veränderung im 
Verhalten zu bewirken, braucht es Zeit 
und regelmäßiges Üben. Das Achtsam-
keitstraining, z.B. Meditation, ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Aus dem achtsa-

Eine Welle, die überschwappt!
LEADERSHIP. Achtsamkeit tut allen gut, aber was bedeutet achtsame Führung?  
Ein Leitfaden von Sabine Kosterski
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ZUR AUTORIN
Mag. Sabine 
Kosterski ist 
Steuerberaterin 
und Mediatorin
sabine@kosterski.at

Google etablierte bereits 2007 unterneh-
mensweit und sehr erfolgreich ein „Search 
Inside Yourself“-Programm, eine Art  
Achtsamkeitsprogramm.
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men Umgang mit sich selbst können 
Handlungsprinzipien für den persönli-
chen Führungsalltag abgeleitet werden. 
Das Training ermöglicht eine Steigerung 
der Konzentrationsfähigkeit, Intuition 
sowie Kreativität und fördert die Ent-
wicklung nachhaltiger Stressbewälti-
gungsstrategien. Eigene Gefühle und 
Bedürfnisse können besser und leichter 
erkannt, wichtige Führungskompeten-
zen verbessert werden.

Achtsamkeit in unserem Berufsstand
Auch unserer Branche tut es gut, acht-
sam mit sich, mit Mitarbeitern, Part-
nern und Klienten zu sein. Es erzeugt 
eine Welle, die überschwappt und mehr 
Verbundenheit mit der Kanzlei erzeugt, 
mehr Teamgeist, mehr Motivation und 
mehr Erfolg nach sich zieht, weil alle 
Teamplayer das Gefühl bekommen, 
wahrgenommen zu werden und einen 
wertvollen Beitrag zu einem großen 
Gemeinsamen zu leisten. Das Achtsam-
keitstraining ist zwar harte Arbeit an sich 
selbst, tut aber gut! n©
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Eine Welle, die überschwappt!
LEADERSHIP. Achtsamkeit tut allen gut, aber was bedeutet achtsame Führung?  
Ein Leitfaden von Sabine Kosterski
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BUCHNEUERSCHEINUNGEN UND AKTUELLE FACHLITERATUR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

knowhow

Erstklassig 
kommentiert  
2	 Auf über 5.700 Seiten

Mit mehr als 5.700 Seiten zählt der 
Wiesner/Grabner/Knechtl/Wanke zu 
einem der umfassendsten Kommentaren 
zum österreichischen Einkommensteu-
ergesetz und darf in keiner gut sortierten 
Steuerrechtsbibliothek fehlen.

Die 29. Ergänzungslieferung bringt 
wichtige Bestimmungen auf den neue-
sten Stand:
	§ 25 EStG (nichtselbständige Arbeit)
	§ 47 EStG (Arbeitgeber, Arbeit-

nehmer)
	§ 78 EStG (Einbehaltung der 

 Lohnsteuer) uvm.
 
Wiesner/Grabner/Knechtl/Wanke 
(Hrsg), EStG. Manz Verlag 2019.  
Loseblattwerk in 4 Mappen inkl.  
29. Ergänzungslieferung. EUR 368,–.  
ISBN 978-3-214-15376-2.

Steuer international 
3	 Der allgemeine Teil rund-

erneuert und aktualisiert!
   
Das bewährte Loseblattwerk bietet auf 
knapp 7.000 Seiten in einzigartiger 
Weise einen umfassenden Überblick zum 
gesamten Internationalen Steuerrecht. 
Unter anderem enthält es eine ausführli-
che Kommentierung
	des OECD-Musterabkommens und
	des österreichischen Außensteuer-

rechts.
Die 43. Ergänzungslieferung bringt mit 
der vollständigen Neukommentierung 
des allgemeinen Teils einen wesentlichen 
Teil des Kommentars auf neuesten Stand. 
Der allgemeine Teil beinhaltet Ausfüh-
rungen zu:

	Unbeschränkte und beschränkte 
Steuerpflicht

	Innerstaatliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der Doppelbesteuerung

	Änderungen im innerstaatlichen 
Außensteuerrecht sowie

	Doppelbesteuerungsabkommen.

Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes 
(Hrsg), Internationales Steuerrecht. 
Manz Verlag 2019. Loseblattwerk in  
6 Mappen inkl. 43. Lieferung.  
EUR 448,–. ISBN 978-3-214-14328-2.

Umfassende  
Darstellung 
4		EU-Immobilienrecht

Beim Immobilienerwerb im Ausland gilt 
es eine Vielzahl länderspezifischer Rege-
lungen und Besonderheiten zu beachten, 
Probleme zu bewältigen und sich vor 
Gefahren abzusichern. Das Immobilien-
recht in der EU wird seit Jahren durch 
anhaltende Bau- und Investitionstätigkei-
ten und durch die Niederlassungs- und 
Kapitalverkehrsfreiheit immer bedeu-
tender. Dementsprechend sind auch 
der EuGH und die Höchstgerichte der 
EU-Mitgliedstaaten zunehmend mit der 
Klärung von immobilienrelevanten juris-
tischen Sachverhalten aus der täglichen 
Rechtspraxis befasst.

Dieses Fachbuch bietet einen ersten 
kommentierten Überblick der Spruch-
praxis des EuGH samt Grundsatzent-
scheidungen des EGMR sowie der 
Höchstgerichte in der BRD, der Schweiz 
und Österreich zum Immobilienrecht im 
Rahmen der Unionsverträge, Richtlinien 
und Grundrechte.

König, EU-Immobilienrecht. Linde 
2019. 240 Seiten. Flexibler Einband. 
EUR 48,–. ISBN 978-3-7073-4030-3.

Kompakte  
Lohnsteuer
1		Fixpunkt auf Ihrer  

Agenda 2020

Der Hofbauer/Krammer/Seebacher 
bietet auch in der 40. Auflage verläss-
liche und kompakte Informationen zur 
Lohnsteuer, SV und Lohnnebenkosten. 
Neben der bewährten alphabetischen 
Themengliederung wird der Anwender 
durch
	über 180 Beispiele, mehr als  

50 Übersichtstabellen im Textteil, 
viele Praxishinweise und Checklisten

	alle wesentlichen Informationen 
zur Neuorganisation der Sozi-
alversicherung inklusive PLAB, 
zum „persönlichen Feiertag“, zum 
Rechtsanspruch auf Pflegekarenz, 
zum Thema Sachbezug und CO2-
Emissionswert, zur gemeinsamen 
Versteuerung mehrerer Pensionen, 
zu den Änderungen beim Lohnsteu-
erabzug betreffend Grenzgängern 

	neue Schlagwörter, u.a. zur Karenz-
entschädigung, Sportlerbegünsti-
gung, Urlaubsentgelt und

	Berücksichtigung aller sonstigen 
gesetzlichen Änderungen und der 
aktuell ergangenen Judikatur

	die Lohnsteuer und SV-Tabellen  
für 2020

bestmöglich in seiner Tätigkeit unter-
stützt. Die aktuelle Auflage berücksich-
tigt den Gesetzesstand zum 1. 10. 2019 
sowie die aktuell verfügbaren SV-Werte 
für 2020.

Hofbauer/Krammer/Seebacher, 
Lohnsteuer 2020. Manz Verlag 2019. 
Ca. 485 Seiten. Flexibler Einband. 
Ca. EUR 59,–. Im Abo ca. EUR 47,20. 
ISBN 978-3-214-08069-3.
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1. Wie oft sehen Sie Ihre/n SteuerberaterIn (StB)? 

 Zwei Mal im Jahr.Zwei Mal im Jahr.

2. Was bringt er/sie Ihnen? 2. Was bringt er/sie Ihnen? 

  Finanziellen Überblick über die Entwicklung meiner Tätigkeiten,  Finanziellen Überblick über die Entwicklung meiner Tätigkeiten,  
 vor allem über die Höhe meiner Abgaben. Interessant sind für mich   vor allem über die Höhe meiner Abgaben. Interessant sind für mich  
 vor allem die zu erwartenden Abgaben und die Frage,   vor allem die zu erwartenden Abgaben und die Frage,  
 wo es Einsparungspotenzial gäbe. wo es Einsparungspotenzial gäbe.

3. Ist sein/ihr Honorar angemessen? 

 Ja. 

4. Wie alt soll/darf Ihr/e SteuerberaterIn sein? 

 Exzellente Beratung kennt keine Altersgrenzen.

5. Darf ein/e SteuerberaterIn Sexappeal haben?     

 Sicher, warum nicht.   

6. Oder wirkt ein/e unattraktive/r Steuerberater/in kompetenter?    

 Sicher nicht.

7. Soll Ihr/e Steuerberater/in Business-Kleidung tragen? 

 Ja.

8. Hat Ihr/e Steuerberater/in genug Zeit für Sie? 

 Ja, ich zahle die Beratung.

9. Sehen Sie Ihre/n Steuerberater/in als Buchhalter/in oder Berater/in? 

 Als Beraterin.

10. Vor wem haben Sie mehr Angst? Vor Ihrem Zahnarzt oder vor Ihre/m Steuerberater/in? 

 Vor dem Zahnarzt.

11. Wie wichtig ist Ihnen die örtliche Nähe zu Ihre/m Steuerberater/in? 

 Sollte schon in derselben Stadt sein.

 

VIELEN DANK FÜR IHRE BEMÜHUNGEN!

11 Antworten zum Steuerberater von 

Ingrid Mylena Kösten

Ingrid Mylena Kösten ist Coach,  
Mentorin und Trainerin, Vortragende  

zur Karriereentwicklung von Frauen und 
Vereinsvorständin und Obfrau des  

Karrierenetzwerkes womanSuccess.

394/2019
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NEUE PRODUKTE, SERVICES UND TRENDS. VON KARIN POLLACK

officetools
In Zonen sitzen
MÖBEL. Dancing Walls von Vitra  
ermöglichen eine sehr flexible  
Raumgestaltung.

Büroräume sollen im 21. Jahrhundert veränderbar 
sein. Die Personenanzahl in Arbeitsgruppen kann 
sich ändern, manchmal ist Lärmschutz ein Thema. 
Und für alle, die zu Hause arbeiten, kann es sinn-
voll sein, den Schreibtisch immer wieder einmal 
aus dem Sichtfeld zu verbannen. Dancing Walls 
heißt eine Lösung des Möbelherstellers Vitra.  
Es sind Metallrahmen auf Rädern, die sich als 
Bücherregal, als Pinnwand, als Paravent oder als 
Pflanzenwand gestalten lassen. Preis: Je nach  
Ausführung und auf Anfrage. 
www.vitra.atLuft waschen

RAUMKLIMA. Der französische Roboter Diya 
misst CO2, Feinstaub und Allergene und sorgt 
für die optimale Raumluft

Seit vielen Jahrzehnten wird schon darüber gesprochen, wie 
sehr Roboter unseren Alltag verändern werden, jetzt kommt ein 
leistbares Exemplar namens Diya One. Seine Aufgabe ist es, für 
eine gute Luft in Großraumbüros zu sorgen. Es ist eine mobile 
Messstation, die sich selbständig und ohne an den Möbeln und 
Menschen anzustoßen durch den Raum bewegen kann. Auf 
diese Weise entstehen ähnlich einem Wetterbericht Klimakarten 
von Räumen. Bei schlechten Messwerten wird die Luft gefiltert. 
Das hilft Allergikern (Hausstaub, Pollen), Diya One filtert aber 
auch Viren und Bakterien (Erkältungszeit) 
und Gerüche. Zudem stellt der 
Roboter sicher, dass Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit 
auf einem optimalen Level 
gehalten werden. Preis: 
EUR 599,– Miete/Monat.  
www.partnering- 
robotics.com, Stephan Ryff:  
Tel.: 0660/677 85 59
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Auf Training setzen
WEARABLE. Die neue Fitnessuhr Ignite von Polar 
motiviert zu Bewegung – vor und nach dem Büro. 

Sitzen ist keine gesunde Körperhaltung, aber für alle, die in Büros 
arbeiten, unvermeidlich. Wer zu viel arbeitet, riskiert nicht nur 
Rückenschmerzen, sondern auch ein Burn-out. Bewegung ist ein 
wichtiger Ausgleich, wird aber oft vernachlässigt. Die Fitnessuhr 
Ignite von Polar ist ein Messinstrument für das körperliche Befin-
den. Sie zeichnet nicht nur die Aktivität auf (Profis können sich 
Trainingsziele setzen), sie misst auch den Puls und checkt, wie gut 
man nachts schläft. Aus all diesen Daten lässt sich dann ein per-
sönliches Fitnessprogramm erstellen, um das viele Sitzen zu kom-
pensieren. Die Ignite Polar gibt es in Schwarz/Kupfer und Pink/
Rosegold. Preis: EUR 229,95
www.polar.at



Arme frei
UNTERWEGS. Samsonite hat mit der Paradiver-
Linie Rucksäcke für Laptops optimiert – das ist 
gut für den Rücken.

Einseitige Belastungen sind okay, wenn sie vorübergehend 
sind. Wer beruflich viel unterwegs ist und einen Laptop dabei-
haben muss, weiß, wie schwer sich das Tragen einer Tasche 
nach ein paar Stunden anfühlen kann. Samsonite hat über den 
optimalen Transport von tragbaren Computern nachgedacht 
und den Paradiver Light Laptop Rucksack entwickelt. Fürs 
Mobiltelefon und Kabel gibt es eigene Taschen, es passen auch 
noch ein paar Akten hinein, zudem gibt es den Rucksack in 
fünf verschiedenen Farben. Preis: EUR 110,–
www.samsonite.at

Hand anlegen
ERGONOMIE. Mit der MX Master 3-Maus von 
Logitech lassen sich Listen viel schneller  
durchscrollen.

Es ist zwar alles eine Sache der Gewöhnung, beim Navigieren 
durch Websites und Listen lässt sich jedoch in der Bedienung 
vieles optimieren. Wer acht Stunden täglich die Maus in der 
Hand hält, riskiert eine Sehnenscheidenentzündung. Logitech  
hat die Computermaus nicht nur ergonomisch, sondern auch 
funktionell stark verbessert. Scrollen funktioniert mit der  
MX Master 3-Maus elektromagnetisch, rund 1000 Zeilen pro 
Sekunde. Auch der Daumen bekommt mit dem Daumenrad eine 
Aufgabe: Er ist für das Vor- und Zurück-
springen verantwortlich. Und in Kom-
bination wird dadurch das Springen 
zwischen Programmen und das Über-
tragen von Dateien verbessert – und die 
Nerven in der Hand werden geschont. 
Preis: EUR 109,–
www.logitech.com
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Ohne Falten
TIPTOP. Mit dem Dampfbügler Steam & 
Go von Philips Anzüge und Kostüme 
makellos halten.

Kleider, Schuhe, gepflegtes Äußeres: Auch im  
21. Jahrhundert kann gediegenes Auftreten ein Vor-
teil im Geschäftsleben sein. Tatsache ist: Verknitterte 
Kleider sehen einfach nicht gut aus. Doch nicht 
jeder Anzug oder jedes Kleid, das einmal getra-
gen wurde, muss auch gleich in die Putzerei, und 
Hemdenbügeln ist auch nicht jedermanns Sache. 
Philips Dampfbügler Steam & Go ist für alle, die 
faltenfrei unterwegs sein wollen, ein gutes Werk-
zeug. Ganz ohne Bügelbrett werden auch schwer 
zu bügelnde Dinge wie Krägen, Manschetten oder 
Röcke makellos. Der kleidungstechnisch perfekte 
Auftritt ist also sicher. Preis: EUR 69,99
www.philips.at
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terminvorschau

42 4/2019

©
 S

H
IR

O
N

O
S

O
V

/I
S

TO
C

K

WIEN, 9.12.2019, 9:00 – 17 UHR
KAPITALVERMÖGEN
ÖGSW TRAININGSZENTRUM WIEN
Referentin: StB Mag. Claudia Reschny-Birox
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1.Stock,  
1010 Wien, U3 Station Herrengasse

WIEN, 10.12.2019, 13:30 – 17:00
IMMOBILIENVERMIETUNG  
ZWISCHEN GESELLSCHAFT  
UND GESELLSCHAFTER
ÖGSW TRAININGSZENTRUM WIEN
Referent: StB Dr. Christian Prodinger
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1.Stock,  
1010 Wien, U3 Station Herrengasse

WIEN, 11.12.2019, 16:00 – 19:00
UP TO DATE
ÖGSW ADVENT-CERCLE
Referent: WP/StB DDr. Klaus Wiedermann
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1.Stock,  
1010 Wien, U3 Station Herrengasse

WIEN, 12.12.2019, 9:00 – 17:00
BESCHRÄNKTE STEUERPFLICHT, 
ABZUGSTEUER UND DEREN  
VERMEIDUNG
ÖGSW TRAININGSZENTRUM WIEN
Referent: StB MMag. Ronald Wahrlich
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1. Stock,  
1010 Wien, U3 Station Herrrengasse

WIEN, 16.12.2019, 13:00 – 17:00
PRIVATE IMMOBILIEN-
VERMIETUNG
ÖGSW TRAININGSZENTRUM WIEN
Referent: StB MMag. Ronald Wahrlich
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1. Stock,  
1010 Wien, U3 Station Herrrengasse

STEIERMARK, 15.1.2020, 9:00 – 17:00
STEUERGESTALTUNGEN BEI 
IMMOBILIEN
ÖGSW TRAININGSZENTRUM STEIERMARK
Referent: WP/StB DDr. Klaus Wiedermann
Ort: Das Weitzer, Grieskai 12–14, 8020 Graz

TIROL, 22.1.2020, 9:00 – 17:00
SONDERBILANZEN
ÖGSW TRAININGSZENTRUM TIROL
Referent: WP/StB DDr. Klaus Wiedermann
Ort: Innsbruck

WIEN, 23.1.2020, 9:00 – 17:00
LOHNSTEUER, ARBEITSRECHT, 
SOZIALVERSICHERUNG
ÖGSW PERSONALTAGUNG
Referenten: StB MMag. Bernhard Geiger,  
StB Ing. Mag. Ernst Patka, Mag. jur. Friedrich  
Schrenk, StB Dr. Stefan Steiger
Ort: Radisson Blu Royal Palace Hotel,  
Schlossallee 8, 1140 Wien

OÖ, 28.1.2020, 18:00 – 21:30
TOP SECRET: ES BLEIBT GEHEIM! 
FINDEN SIE IN 10 MINUTEN IHRE 
TRAUMKANZLEI/IHREN TRAUM-
NACHFOLGER
ÖGSW BUSINESS SPEEDDATING OÖ
Referenten: UB Mag. Gilbert Ferner,  
WP/StB Ing. Dr. Thomas Klikovics
Ort: Veranstaltungszentrum der Sparkasse  
Oberösterreich, Taubenmarktarkade/ 
Promenade 11–13, 4020 Linz

STEIERMARK, 29.1.2020, 9:00 – 17:00
KAPITALANLAGE & VORSORGE
ÖGSW TRAININGSZENTRUM STEIERMARK
Referenten: Mag. Stefan Koller, StB Mag. Ronald 
Reisch, StB MMag. Ronald Wahrlich
Ort: Das Weitzer, Grieskai 12–14, 8020 Graz

STEIERMARK, 30.1.2020, 18:00 – 21:30
TOP SECRET: ES BLEIBT GEHEIM! 
FINDEN SIE IN 10 MINUTEN IHRE 
TRAUMKANZLEI/IHREN TRAUM-
NACHFOLGER
ÖGSW BUSINESS SPEEDDATING  
STEIERMARK
Referenten: UB Mag. Gilbert Ferner,  
WP/StB Ing. Dr. Thomas Klikovics
Ort: Steiermärkisch Bank und Sparkassen AG, 
Sparkassenplatz 4, 8010 Graz
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Ansprechnpartnerin ist  
StB Mag. Sabine Kosterski,  
Tel.: 0664/12 77 955, sabine@kosterski.at
Weitere Details und Informationen 
finden Sie unter www.oegsw.at. 
Wir freuen uns auf Sie!



Weil Vorsprung entscheidet.

Das diesjährige Lexis 360® Versionsupgrade 
heißt Watchdog: Neue Features machen die 
Zukun   fassbar und überwachen kommende 
Gesetzesänderungen.

heißt Vorsprung
Voraussicht

Lexis 360®

Visualisierte Gesetzeshistorie inkl. 
parlamentarischer Materialien

Gesetzeshistorie

Warnung bei Paragrafen mit zukün  igen 
oder aktuellen Novellierungen

Visualisierte Karte mit thema  sch 
verwandten Urteilen, Ar  keln etc. zu 
Ihrem Thema

Jetzt mehr erfahren: 
www.Lexis.at/Watchdog

SmartSearch 
Alerts

Visualisierung



I N V E S T I T I O N S S U M M E  
12,2 Mio. Euro 

4 4  N E U B A U W O H N U N G E N 
mit Eigengarten, Terrasse oder Balkon

G E P L A N T E  F E R T I G S T E L L U N G
Sommer 2022

1 8 6 G r a d |
W O H N E N S E M B L E
G R A Z  S Ü D

Ein Projekt der IFA | Institut für Anlageberatung AG

BAUHERRENMODELL PLUS  
—N O- 466—

I M M O B I L I E N B E S I T Z  
als wertbeständige Kapitalanlage

GRUNDBÜCHERLICHE S ICHERHEIT
für Generationen 

M I E T E I N N A H M E N 
Einnahmesicherung durch Mietenpool

 
STEUERLICHE BEGÜNSTIGUNGEN

und Förderungen

Alle Vorteile eines Bauherrenmodells +
individuelle Wohnungs-Zuordnung

 
WAHL DER WOHNUNG

Größen von 38 m² bis 74 m²

WOHNUNGSEIGENTUM
wird nach Baufertigstellung begründet

SPÄTERE EIGENVERMIETUNG
ist möglichIHR INVESTMENT IN GRAZ 

Jetzt informieren: 
+ 43 732 660847   

www.ifa.at


